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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Tag	 I N H A LT � Seite

Gesetz über die Feststellung des  
Staatshaushaltsplans von Baden-

Württemberg für die Haushaltsjahre 2015/16 
(Staatshaushaltsgesetz 2015/16 –  

StHG 2015/16)

Vom 17. Dezember 2014

Der Landtag hat am 17. Dezember 2014 das folgende 
Gesetz beschlossen:

§ 1

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Staatshaus-
haltsplan des Landes Baden-Württemberg wird in Ein-
nahme und Ausgabe festgestellt:

–	 für das Haushaltsjahr 2015 auf 43.902.336.100 Euro,
–	 für das Haushaltsjahr 2016 auf 44.225.210.900 Euro.

§ 2

(1) Aufgrund der Zentralisierung des Dienstreisema-
nagements sind insgesamt 131,5 Stellen bis 2016 einzu-
sparen. Von den im Staatshaushaltsplan in den Stellen-
plänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen 
und anderen Stellen sowie bei Stellen der Landesbetriebe 
sind im Jahr 2015 und 2016 insgesamt in Abgang zu stel-
len:

			   Stellen 2015	 Stellen 2016
___________________________________________

Epl. 03 – IM	 2,0	
Epl. 04 – KM	 8,0	 6,0
______________________________________________________________________________________

Zusammen	 10,0	 6,0

Diese wegfallenden Stellen sind ab dem 1. Januar 2015 
beziehungsweise 1. Januar 2016 gesperrt. Sie sind in ei-
nem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2015/16 oder im 
Staatshaushaltsplan 2017/18 in Abgang zu stellen. Im 
Bereich des Einzelplans 03 – Innenministerium wurden 
für 2015 bereits 12,5 Stellen in Abgang gestellt.

(2) Im Rahmen des sogenannten 1.480-Stelleneinspar-
programms sind von den im Staatshaushaltsplan in den 
Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen 
Planstellen und anderen Stellen sowie bei Stellen der 
Landesbetriebe im Jahr 2015 beziehungsweise 2016 ins-
gesamt in Abgang zu stellen:

			   Stellen 2015	 Stellen 2016
___________________________________________

Epl. 02 – StM	 1,0	 1,0
Epl. 03 – IM	 55,0	 55,0
Epl. 04 – KM	 6,0	 6,0
Epl. 05 – JuM	 4,0	 4,0
Epl. 06 – MFW	 29,0	 29,0
Epl. 08 – MLR	 13,5	 13,5
Epl. 09 – SM	 1,5	 1,5
Epl. 10 – UM	 1,0	 2,0
Epl. 13 – MVI	 0,5	 0,5
Epl. 14 – MWK	 9,5	 9,5
Epl. 15 – IntM	 0,0	 0,0
______________________________________________________________________________________

Zusammen	 121,0	 122,0
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(3) Zusätzlich wird das Stelleneinsparprogramm für die 
im Rahmen der Regierungsneubildung 2011 geschaffe-
nen Neustellen ohne Vermerk »künftig wegfallend« fort-
geführt. In den Jahren 2012 bis 2016 sind insgesamt 147 
Stellen einzusparen. Von den im Staatshaushaltsplan in 
den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen 
Planstellen und anderen Stellen sowie bei Stellen der 
Landesbetriebe sind im Jahr 2015 beziehungsweise 2016 
insgesamt in Abgang zu stellen:

			   Stellen 2015	 Stellen 2016
___________________________________________

Epl. 02 – StM	 2,5	 3,0
Epl. 03 – IM	 3,5	 4,0
Epl. 04 – KM	 3,0	 3,0
Epl. 05 – JuM	 1,5	 2,0
Epl. 06 – MFW	 6,0	 6,5
Epl. 08 – MLR	 3,5	 4,0
Epl. 09 – SM	 3,0	 3,0
Epl. 10 – UM	 3,0	 4,0
Epl. 13 – MVI	 2,0	 2,5
Epl. 14 – MWK	 2,5	 3,0
Epl. 15 – IntM	 0,5	 1,0
______________________________________________________________________________________

Zusammen	 31,0	 36,0

(4) Die 2015 beziehungsweise 2016 wegfallenden Stel-
len der Absätze 2 und 3 sind jeweils ab dem 1. Septem-
ber gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum Staatshaus-
haltsplan 2015/16 oder im Staatshaushaltsplan 2017/18 
in Abgang zu stellen.

(5) Der Abbau von Stellen des höheren Dienstes der Besol-
dungsgruppe A16 bis Besoldungsgruppe B 2 kann mit dem 
Faktor 1,5, der Besoldungsgruppe B 3 und B 4 mit dem Fak-
tor 2,0 und der Besoldungsgruppe B 5 und höher mit dem 
Faktor 2,5 auf die Einsparkontingente angerechnet werden.

(6) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ist er-
mächtigt, aufgrund von durch Veränderungen der Ge-
schäftsbereiche erfolgenden Stellenumsetzungen die Ver-
teilung der Stelleneinsparauflagen auf die Ressorts nach 
Absatz 1 bis 3 neu festzusetzen.

(7) Soweit die Zahl der jährlich in Abgang gestellten 
Stellen nicht ausreicht, um die Einsparquote des Einzel-
plans zu erfüllen, erhöht sich die Einsparquote des darauf 
folgenden Jahres entsprechend. Eine weitere Verlänge-
rung ist nur bei den Stelleneinsparungen gemäß Absatz 2 
bis spätestens in das Jahr 2018 möglich. Für jede zu we-
nig gestrichene Stelle sind jährlich Sachmittel in Höhe 
von 47.300 Euro im Einzelplan einzusparen. Für Landes-
betriebe nach § 26 Landeshaushaltsordnung (LHO) kann 
eine Stelleneinsparung durch eine dauerhafte Kürzung 
der Zuführungsrate um einen Betrag von 47.300 Euro je 
Stelle erwirtschaftet werden. Werden in einem Einzel-
plan über die Einsparquote hinaus Stellen gestrichen, er-
hält dieser Einzelplan für jede dieser zusätzlich einge-
sparten Stellen im folgenden Haushaltsjahr zusätzliche 
Sachmittel in Höhe von 47.300 Euro.

(8) Zur Erwirtschaftung der Effizienzrendite bei den im 
Zuge der Verwaltungsstrukturreform in die Regierungs-
präsidien oder andere Landesbehörden eingegliederten 
Behörden und Einrichtungen wurden 1,5 Stellen gemäß 
§ 2 Absatz 8 Staatshaushaltsgesetz 2012 zur Streichung 
benannt. Bis 31. Dezember 2015 sind diese Stellen in 
Abgang zu stellen.

§ 3

(1) Die Besetzung von Planstellen mit teilzeitbeschäftig-
ten planmäßigen Beamten und Richtern ist wie folgt zu
lässig:

1.	�Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 50 vom Hun-
dert teilzeitbeschäftigten oder, soweit nach dem Lan-
desbeamtengesetz (LBG) zulässig, mit drei zu je min-
destens 30 vom Hundert außerhalb § 69 Absatz 3 LBG 
unterhälftig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Rich-
tern besetzt werden. Bei unterhälftiger Teilzeit darf die 
Gesamtarbeitszeit der drei Beamten oder Richter die 
regelmäßige Gesamtarbeitszeit von einem Beamten 
oder Richter nicht überschreiten. Zwei Planstellen 
dürfen auch mit drei, drei Planstellen mit vier teilzeit-
beschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. 
Dabei darf die Gesamtarbeitszeit dieser drei bezie-
hungsweise vier Beamten oder Richter die regelmä-
ßige Gesamtarbeitszeit von zwei beziehungsweise drei 
vollbeschäftigten Beamten oder Richtern nicht über-
steigen.

2.	�Abweichend von Nummer 1 darf eine Planstelle auch 
mit zwei, zwei Planstellen dürfen mit drei und drei 
Planstellen mit vier nach § 69 Absatz 3 LBG unterhälf-
tig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt 
werden. Dabei sind für den Umfang der von diesen Be-
amten oder Richtern besetzten Planstellen weiterhin die 
Verhältnisse vor Antritt der Elternzeit nach der Arbeits-
zeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) vom 29. No-
vember 2005 (GBl. S. 716), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 16. September 2014 (GBl. S. 441), 
maßgebend.

3.	�Planstellen für Beamte und Richter, denen aufgrund 
von

	 3.1 �§ 70 LBG und § 7 c Landesrichtergesetz als 
Schwerbehinderte Altersteilzeit bewilligt ist, gel-
ten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit ei-
nem Stellenanteil von 60 vom Hundert als besetzt. 
Zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach 
§ 69 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württem-
berg (LBesGBW) und erforderlichenfalls ein Aus-
gleich nach § 70 LBesGBW gezahlt werden. 
Sätze 1 und 2 der Nummer 3.1 gelten auch, wenn 
die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freizeitphase 
aufgeteilt wird (Blockmodell); in diesem Fall sind 
während der Arbeitsphase 40 vom Hundert der 
Stelle gesperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht 
anderweitig in Anspruch genommen werden.
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dungsgruppen geschaffen. Absatz 2 letzter Satz gilt für 
die Bewirtschaftung entsprechend. Aus den Leerstellen 
darf nur das Mutterschaftsgeld nach § 39 AzUVO be-
zahlt werden.

(4) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 kann das Ministe
rium für Finanzen und Wirtschaft im Jahresdurchschnitt 
für bis zu 80 vom Hundert der Planstellen von Beamten, 
die sich in Elternzeit befinden und bei denen für die Neu-
besetzung der Planstelle ein unabweisbares Bedürfnis 
besteht, für die Dauer der Elternzeit Leerstellen der ent-
sprechenden Besoldungsgruppe mit dem Vermerk »künf-
tig wegfallend« schaffen. Die Schaffung der Leerstellen 
ist auf Fälle beschränkt, bei denen auf der freiwerdenden 
Planstelle Beamte im Eingangsamt geführt werden. § 3 
Absatz 3 Satz 3 sowie § 50 Absatz 5 Satz 2 LHO gelten 
entsprechend.

(5) Soweit es für die Regulierung von Störfällen im Rah-
men des Vorgriffsstundenmodells für Lehrkräfte nach 
Abschnitt V der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 
für Kultus, Jugend und Sport über die Arbeitszeit der 
Lehrer an öffentlichen Schulen vom 10. November 1993, 
zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 11. 
Februar 2010 (Kultus und Unterricht 2010, S. 133), er-
forderlich ist, dürfen aus freien besetzbaren Stellen oder 
Stellenbruchteilen Ausgleichszahlungen aufgrund von 
§ 71 LBesGBW bezahlt beziehungsweise rückwirkende 
Erhöhungen des Teilzeitfaktors zum Zeitpunkt der Leis
tungsstörung ausgeglichen werden. Die den Beschäfti-
gungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruch-
teile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den 
Stellenplänen und Stellenübersichten der einzelnen Ka-
pitel veranschlagten Stellen nicht überschreiten. Eine zu-
sätzliche Bewilligung von Stellen oder Mitteln zur Regu-
lierung von Störfällen ist ausgeschlossen.

(6) Beamte auf Planstellen außerhalb der Kap. 0405 bis 
0428, die aufgrund einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge 
gemäß den §§ 71 ff. LBG bereits auf einer Leerstelle ge-
führt werden und deren Beurlaubung nach den §§ 71 ff. 
LBG zum unmittelbaren Wechsel in die Elternzeit nach 
der AzUVO beendigt wird, können während der Eltern-
zeit weiterhin auf der Leerstelle für die Beurlaubung 
nach den §§ 71 ff. LBG geführt werden.

(7) Für die bei Tit. 421 01 ausgebrachten Amtsgehälter 
des Ministerpräsidenten, der Minister und der Staats
sekretäre sowie für die in den Stellenplänen und Stellen-
übersichten bei den Tit. 422 01, 422 03, 428 01 bewillig-
ten Stellen dürfen Ausgaben aufgrund gesetzlicher oder 
tariflicher Bestimmung auch über die Haushaltsansätze 
hinaus geleistet werden. Dies gilt

1.	für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz,

2.	�für die Besoldungsbezüge der Beamten und Richter  
(§ 1 Absatz 2 und 3 LBesGBW) einschließlich der 
Zuführung an die Versorgungsrücklage nach § 17 
LBesGBW mit Ausnahme der Zulagen und Vergütun-
gen, die nicht in festen Monatsbeträgen festgelegt sind,

	 3.2 �Artikel 62 § 4 Nummer 3 Dienstrechtsreformgesetz 
als Schwerbehinderte Altersteilzeit bewilligt ist, 
gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit 
einem Stellenanteil von 50 vom Hundert als besetzt. 
Zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach 
§ 101 Absatz 7 LBesGBW gezahlt werden. Sätze 1 
und 2 der Nummer 3.2 gelten auch, wenn die Al-
tersteilzeit in eine Arbeits- und Freizeitphase aufge-
teilt wird (Blockmodell); in diesem Fall sind wäh-
rend der Arbeitsphase 50 vom Hundert der Stelle 
gesperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht ander-
weitig in Anspruch genommen werden.

	� Wird teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten Beam-
ten oder Richtern Altersteilzeit gewährt, sind die vor-
stehenden Regelungen entsprechend anzuwenden mit 
der Maßgabe, dass der Umfang der für die Bemessung 
der Altersteilzeit maßgebenden bisherigen Arbeitszeit 
zu Grunde zu legen ist.

4.	�In den Fällen von unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung 
nach § 69 Absatz 3 LBG dürfen sich ergebende freie 
Stellenbruchteile für die Beschäftigung von Beamten im 
Eingangsamt beziehungsweise Richtern auf Probe ge-
nutzt werden; dabei können die freien Stellenbruchteile 
von bis zu vier Planstellen zusammengerechnet werden. 
Nummer 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.

Für die in den Stellenübersichten ausgebrachten Stel-
len für Arbeitnehmer (Tit. 428 01) gilt Nummer 1 ent
sprechend. Für diese Stellen kann das Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft bei Altersteilzeitarbeit nach den 
Tarifverträgen zur Regelung der Altersteilzeitarbeit vom 
5. Mai 1998 und vom 10. August 2012 weitere Ausnah-
men zur Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen zulas-
sen. Wird die Altersteilzeitarbeit in eine Arbeits- und eine 
Freistellungsphase aufgeteilt (Blockmodell), kann das Mi-
nisterium für Finanzen und Wirtschaft ferner zulassen, 
dass während der Arbeitsphase kostenmäßig nicht in An-
spruch genommene Stellenanteile in die Freistellungs
phase übertragen und besetzbaren Stellenanteilen hinzu-
gerechnet werden können.

(2) Bei Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – können die 
Lehrerstellen (Tit. 422 01 und 428 01) abweichend von 
Absatz 1 unter Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen 
des jeweils maßgebenden Regelstundenmaßes besetzt 
werden; bei Beamten (Tit. 422 01) zwischen 25 und 100 
vom Hundert, bei Arbeitnehmern (Tit. 428 01) ohne Be-
schränkung. Jedoch darf die Zahl der Arbeitnehmer, die 
unter 50 vom Hundert beschäftigt sind, nicht über 2000 
hinausgehen. Die den Beschäftigungszeiten entsprechen-
den Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammenge-
fasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stel-
lenübersichten der einzelnen Kapitel veranschlagten 
Lehrerstellen nicht überschreiten.

(3) Für die bei den Kap. 0405 bis 0428 Tit. 422 01 ge-
führten Lehrkräfte, die sich nach der AzUVO in Eltern-
zeit befinden, werden für die Dauer der Elternzeit die 
erforderlichen Leerstellen der entsprechenden Besol-
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nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit erneut beru-
fen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden einer seinem Amt 
entsprechenden Planstelle.

(10) Beamte mit begrenzter Dienstfähigkeit (§ 27 Absatz 1 
Beamtenstatusgesetz – BeamtStG) sind nach dem Um-
fang der gemäß § 27 Absatz 2 Satz 1 BeamtStG herabge-
setzten Arbeitszeit auf einer ihrem Amt entsprechenden 
Planstelle zu führen. Von § 8 Absatz 1 LBesGBW abwei-
chende Besoldungszahlungen gemäß § 9 in Verbindung 
mit § 72 LBesGBW bleiben bei der Inanspruchnahme 
der Planstelle unberücksichtigt. Danach freie Planstel-
lenanteile können im Rahmen des Absatzes 1 besetzt 
werden.

(11)	 1.	�Aus den bei den Kap. 0317, 0504, 1403, 1414, 
1419, 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 
1450, 1453, 1455 bis 1464, 1468 und 1470 bis 
1477 Tit. 422 01 und 428 01 sowie bei Kap. 1221 
Tit. 422 91 und 422 95, Kap. 1403 Tit. 422 71 A, 
428 71 A, Kap. 1403 Tit. 422 77 und 428 77, 
Kap. 1410 Tit. 682 01 und 682 97 A, Kap. 1412 
Tit. 682 01, 682 96 A und 682 97 A, Kap. 1415 
Tit. 682 01 und 682 97, Kap. 1417 Tit. 682 94 
und 682 95, Kap. 1418 Tit. 682 01, Kap. 1420 
Tit. 682 01, Kap. 1421 Tit. 682 01 und 682 97, 
Kap. 1440 Tit. 682 01, Kap. 1445 Tit. 682 01, 
Kap. 1451 Tit. 682 01 und Kap. 1454 Tit. 682 01 
veranschlagten Mitteln werden auch die Leis
tungsbezüge nach dem LBesGBW in Verbin-
dung mit der Leistungsbezügeverordnung ge-
zahlt. 

		�  Der Vergaberahmen für Leistungsbezüge erhöht 
sich gemäß § 39 Absatz 7 LBesGBW nach nähe-
rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen 
und Wirtschaft und des jeweiligen Fachressorts 
um Einsparungen aus der vorübergehenden Nicht
besetzung von besetzbaren Professorenstellen 
bei Tit. 422 01, 428 01, 682 01, 682 94, 682 95,  
682 96 A, 682 97 und 682 97 A.

		�  Das Fachressort prüft die Abrechnung der Besol-
dungsausgaben und stellt die für die Leistungs-
bezüge zweckgebundenen nicht verausgabten 
Mittel im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft fest.

		�  Soweit nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen 
Regelungen für innerhalb des Vergaberahmens 
nicht verausgabte Leistungsbezüge Mittel über-
tragen werden müssen, wird zentral – für den 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst bei Kap. 1403 Tit. 
422 01 – ein Ausgaberest gebildet. 

		�  Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1410 bis 
1421, 1426 bis 1464, 1468 und 1470 bis 1477 
Tit. 422 01 und 428 01 erhöht sich um die Ein-
nahmen für Leistungsbezüge nach § 39 Absatz 6 
Nummer 2 LBesGBW bei Kap. 1410 bis 1421 

3.	�für die Entgelte der Arbeitnehmer einschließlich der 
Teile der Entgelte, die in den Erläuterungen zu dem 
Tit. 428 01 nicht besonders aufgeführt sind,

4.	�für die Vergütung der außertariflich Beschäftigten, die 
sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richtet,

5.	�für die durch den Haushaltsplan oder durch Richt
linien festgelegten Aufwandsentschädigungen in fes
ten Monatsbeträgen,

6.	�für die Unterhaltsbeihilfen an Auszubildende in öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen (§ 88 
LBesGBW).

Für Leistungsbezüge an Beamte in Ämtern der Landes-
besoldungsordnung W bleibt Absatz 11 unberührt.

Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den Titeln 
421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kap. 0503 
bei den Tit. 422 71 und Tit. 428 71 als planmäßige Ausga-
ben zu behandeln. Ausgenommen von Satz 4 sind in den 
Bereichen der Personalausgabenbudgetierung gemäß 
§ 6 a Absatz 1 die in das Personalausgabenbudget einbe-
zogenen Titel gemäß § 6 a Absatz 2. Die Sätze 4 und 5 
gelten auch für Mehrausgaben aufgrund gesetzlicher oder 
tariflicher Bestimmung, die dadurch entstehen, dass Stel-
len nach Maßgabe der VV-LHO mit Bediensteten in ver-
gleichbaren oder niedrigeren Besoldungs- oder Entgelt-
gruppen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbe-
trag der Personalmehrausgaben ist in der Landeshaushalts-
rechnung anzugeben; für die Feststellung der Mehrausga-
ben am Ende des Haushaltsjahres sind die Tit. 421 01, 
422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kap. 0503 die Tit. 422 71 
und Tit. 428 71 gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1212 
Tit. 461 01, Entnahmen aus Rücklagen nach § 42 a LHO 
und Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 können zur De-
ckung der Mehrausgaben herangezogen werden.

(8) Wird durch die anderweitige Verwendung die Verset-
zung eines Beamten in den Ruhestand wegen Dienst
unfähigkeit vermieden oder werden Einsparungen durch 
die Reaktivierung eines wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzten Beamten erzielt, erhält die Verwal-
tung, die den Beamten beschäftigt, für jedes volle Jahr 
der anderweitigen Verwendung oder Wiederverwendung 
aus Kap. 1212 Tit. 461 01 zusätzliche Personal- oder 
Sachmittel in Höhe des Dreifachen des Endgrundgehalts 
der Besoldungsgruppe des Beamten. Die erforderlichen 
Mittel können vom Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft in entsprechender Anwendung von § 50 Absatz 1 
LHO umgesetzt werden.

(9) Wird ein dienstunfähiger Beamter zur Vermeidung 
einer Versetzung in den Ruhestand bei einer anderen Ver-
waltung im Landesdienst weiterverwendet, so kann er 
abweichend von § 49 Absatz 1 LHO auch auf einer Plan-
stelle in einer niedrigeren Besoldungsgruppe seiner 
Laufbahn oder einer anderen Laufbahn seiner Laufbahn-
gruppe oder auf einer anderen Stelle in einer Entgelt-
gruppe, die als derselben Laufbahngruppe zugehörig an-
zusehen ist, geführt werden. Wird ein Ruhestandsbeamter 
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gangsamt als Ersatzkräfte innerhalb desselben Kapitels 
zusätzlich geführt werden.

(16) In insgesamt bis zu 60 Einzelfällen kann im Bereich 
des Nichtvollzugsdienstes der Polizei und bei bis zu zehn 
Einzelfällen im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft VV Nummer 4 zu 
§ 49 LHO ausnahmsweise auch auf Ersatzkräfte ange-
wendet werden, deren Weiterbeschäftigung aus dienst
lichen Gründen dringend notwendig ist und die aus ar-
beitsrechtlichen Gründen in ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis übernommen werden müssen. Dabei ist sicherzu-
stellen, dass diese Ersatzkräfte für die Weiterbeschäfti-
gung auf freien Stellen oder, soweit dies nicht möglich 
ist, auf Stellen geführt werden, die für laufende Bezüge 
an die Stelleninhaber nicht benötigt werden.

(17) Soweit die Einrichtung einer neuen Gemeinschafts-
schule, die Änderung der Schulart einer bestehenden 
weiterführenden allgemein bildenden Schule zu einer 
Gemeinschaftsschule oder Schulzusammenlegungen im 
Zusammenhang mit der Bildung einer Gemeinschafts-
schule zu einer höheren besoldungsgesetzlichen Einstu-
fung der Ämter von Schulleitern und ihrer Stellvertreter 
führen, beziehungsweise erstmals die Stellen der Schul-
leiter und ihrer Stellvertreter an einer Gemeinschafts-
schule zu besetzen sind, gelten nach Abstimmung zwi-
schen dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die 
entsprechenden Planstellen nach Maßgabe der besol-
dungsrechtlichen Voraussetzungen zu dem Schuljahres-
beginn als geschaffen, ab dem die schulorganisatorische 
Maßnahme genehmigt wird. Die hierbei freiwerdenden 
Planstellen für Schulleiter und ihre Stellvertreter sind in 
Planstellen des jeweiligen Eingangsamts der betroffenen 
Laufbahnen – soweit erforderlich mit Bezugsvermerk – 
umgewandelt. Die Änderungen sind im nächsten Staats-
haushaltsplan zu veranschlagen. Die Finanzierung der 
hieraus entstehenden Mehrausgaben wird durch Ein
sparungen innerhalb der Schulkapitel des Einzelplans 04 
nachgewiesen.

(18) Landesbetriebe nach § 26 LHO, denen nach § 6 Ab-
satz 7 die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a 
Absatz 1 LHO übertragen wurde, können die im Rahmen 
der dezentralen Finanzverantwortung erwirtschafteten 
Mittel zur Vergabe von Leistungsprämien gemäß § 76 
LBesGBW verwenden.

(19) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – 
und der Bereiche der Personalausgabenbudgetierung ge-
mäß § 6 a Absatz 1 sowie der Landesbetriebe nach  
§ 26 LHO, für die § 6 a Absatz 9 gilt, wird zum Aus-
gleich für die Beschäftigung einer zeitlich befristeten 
Vertretung während des Freistellungsjahrs beziehungs-
weise der Freistellungsjahre die Stelle des Beamten, der 
das Freistellungsjahr beziehungsweise die Freistellungs-
jahre in Anspruch nimmt, während der Gesamtdauer der 
Teilzeitbeschäftigung gemäß § 69 Absatz 5 LBG in Höhe 
des Unterschieds zwischen dem durch den Beamten be-

Tit. 281 01, Kap. 1426 bis 1464 Tit. 281 92 und 
Kap. 1470 bis 1477 Tit. 282 84.

	 2.	�Nummer 1 Sätze 1, 3 und 4 gelten entsprechend 
für die Zulage für Juniorprofessoren und Junior
dozenten nach Maßgabe des § 59 LBesGBW.

	 3.	�Nummer 1 Satz 5 gilt entsprechend für die For-
schungs- und Lehrzulage nach § 60 LBesGBW 
und Funktionszulagen nach § 61 LBesGBW.

(12) Die bei den Kap. 1470 bis 1474 Tit. 428 01 ausge-
brachten Stellen für Professoren im außertariflichen Ar-
beitsverhältnis werden mit Ausscheiden des Stelleninha-
bers schlüsselgerecht in Planstellen der Besoldungsgruppe 
W2/W3 (Professor an einer Kunsthochschule) umge-
wandelt.

(13) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, bei Hochschulen Planstellen für Beamte so
wie Stellen für Arbeitnehmer zu schaffen, wenn die Per-
sonalausgaben (bei Planstellen grundsätzlich einschließ-
lich Versorgungszuschlag) vollständig von dritter Seite 
erstattet werden und die Hochschulen gewährleisten, dass 
die Stelleninhaber nach Auslaufen der Ausgabenerstattung 
auf freie Stellen ihres Stellenplanes beziehungsweise ihrer 
Stellenübersichten übernommen werden können.

Die Planstellen und Stellen sind jeweils im nächsten 
Staatshaushaltsplan mit dem Vermerk »künftig wegfal-
lend« zu veranschlagen.

(14) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, bei Hochschulen mit Planstellen der Besol
dungsgruppe W 1 (Professor als Juniorprofessor) im Rah-
men von Berufungsverfahren nach § 48 Absatz 1 Satz 4 
Landeshochschulgesetz befristet Planstellen für Professo
rinnen und Professoren der Besoldungsgruppe W 3 sowie 
entsprechend vergütete Stellen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zu schaffen, wenn die Personalaus
gaben einschließlich Versorgungszuschlag und Beihilfe 
vollständig von dritter Seite erstattet oder entstehende 
Mehrausgaben innerhalb des entsprechenden Hochschul-
kapitels im Einzelplan 14 gedeckt werden. Ebenfalls ha-
ben die Hochschulen zu gewährleisten, dass die Stellen
inhaber spätestens drei Jahre nach der Bewilligung auf 
freie Stellen ihres Stellenplanes oder ihrer Stellenüber-
sicht übernommen werden können. Die Planstellen und 
Stellen sind jeweils im nächsten Staatshaushaltsplan mit 
entsprechendem Haushaltsvermerk »künftig wegfallend« 
zu veranschlagen; sie dürfen zusammen fünf vom Hun-
dert der insgesamt ausgebrachten Planstellen der Besol-
dungsgruppe W 1 nicht überschreiten. Stellen, die durch 
Inanspruchnahme einer nach Satz 1 bewilligten Stelle frei 
werden, sind bis zu Übernahme der Stelleninhaberin be-
ziehungsweise des Stelleninhabers auf eine freie Stelle 
des Stellenplanes oder der Stellenübersicht gesperrt.

(15) Bei Abordnungen können in der Zeit, in der die Mit-
tel besetzter Planstellen für laufende monatliche Besol-
dungsbezüge des Stelleninhabers nicht benötigt werden, 
aus dringenden dienstlichen Gründen Beamte im Ein-
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vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenom-
men wurden und zur Deckung benötigt werden.

Die Ermächtigung kann im Rahmen der haushaltsrecht
lichen Vorschriften übertragen werden. Auf die Kredit
ermächtigung ist bei Diskontpapieren der Nettobetrag 
anzurechnen. Die Kreditaufnahme kann auch in fremder 
Währung erfolgen, wenn das damit verbundene Wech-
selkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlen-
den Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungs-
geschäfte ausgeschlossen wird.

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich 
um die Beträge, die in den Haushaltsjahren 2015 und 
2016 zur Tilgung von Krediten erforderlich sind. Sie 
erhöht sich ferner um die Beträge, die zur Anschluss
finanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwen-
dig sind.

(3) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Absatz 9 
LHO darf höchstens 25 vom Hundert der Kreditmarkt-
schulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres 
zuzüglich 25 vom Hundert der für Anschlussfinanzierun-
gen im Finanzplanungszeitraum fällig werdenden Til-
gungen betragen. Vereinbarungen, deren Zinsänderungs-
risiko durch ein Gegengeschäft aufgelöst ist, sind auf 
diesen Höchstbetrag nicht anzurechnen.

(4) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff 
auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjah-
res Kredite bis zur Höhe von 2 vom Hundert des in § 1 
für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrags auf-
zunehmen. Die danach aufgenommenen Kredite sind auf 
die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres 
anzurechnen.

(5) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird er-
mächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebs-
mittel Kassenverstärkungskredite bis zu 6 vom Hundert 
des in § 1 für das jeweilige Haushaltsjahr festgestellten 
Betrags aufzunehmen. Über den sich danach ergebenden 
Betrag hinaus kann das Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft im einzelnen Haushaltsjahr weitere Kassenver-
stärkungskredite aufnehmen, soweit es von der Kredit
ermächtigung nach Absatz 1 keinen Gebrauch macht.

(6) Mehrausgaben, die bei Kap. 1206 Titelgruppe 86 ge-
leistet werden, sind bei den einzelnen Titeln als planmä-
ßige Ausgaben zu behandeln.

(7) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, im Rahmen von Vereinbarungen nach § 18 
Absatz 9 LHO auch Besicherungsverträge abzuschließen 
und insoweit Sicherheiten zu stellen oder entgegenzu-
nehmen. Kassenverstärkungskredite, die für die Stellung 
von Sicherheiten notwendig werden, bleiben bei der Be-
stimmung der Auslastung der Ermächtigung nach § 4 
Absatz 6 Satz 1 unberücksichtigt.

(8) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, zweckbestimmte, den Haushalt durchlau-
fende Darlehen vor allem aus Mitteln des Bundes in 

legten Stellenanteil und dem Stellenanteil, den der Be-
amte vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung gemäß § 69 
Absatz 5 LBG belegt hat, gesperrt.

(20) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – 
und der Bereiche der Personalausgabenbudgetierung ge
mäß § 6 a Absatz 1 sowie der Landesbetriebe nach § 26 
LHO, für die § 6 a Absatz 9 gilt, werden zum Ausgleich für 
die Beschäftigung einer zeitlich befristeten Vertretung 
während der Familienpflegezeit die Stelle des Beschäftig-
ten, der die Familienpflegezeit in Anspruch nimmt, und 
während der Gesamtdauer der Nachpflegephase die nicht 
benötigten Mittel der besetzten Stelle gesperrt.

(21) § 50 Absatz 5 und 6 LHO gelten für andere Stellen 
als Planstellen entsprechend. Das Ministerium für Fi
nanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, sofern die Vo
raussetzungen von § 50 Absatz 5 LHO vorliegen, Leer-
stellen der entsprechenden Entgeltgruppe mit dem 
Vermerk »künftig wegfallend« zu schaffen.

(22) Die in den Kapitel 0405 bis 0428 veranschlagten 
Lehrerstellen sind von den Regelungen zur Beschäfti-
gung von Ersatzkräften in Nummer 4 der Verwaltungs-
vorschriften zu § 49 LHO ausgenommen.

(23) Zwischen dem »Sondervermögen Studienfonds« 
und dem Land findet kein Kostenersatz statt. § 61 LHO 
findet keine Anwendung.

(24) Sofern bisher sachgrundlos befristete Arbeitsver-
hältnisse nach § 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsge-
setz im Bereich von Daueraufgaben aus dringenden per-
sonalwirtschaftlichen Gründen in unbefristete Arbeits-
verhältnisse umgewandelt werden müssen und die Be-
schäftigung nicht auf einer Stelle sondern aus Mitteln 
erfolgt, wird das Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft ermächtigt, in Abweichung von der Stellenüber-
sicht haushaltsneutral eine Stelle der benötigten Entgelt-
gruppe zu schaffen.

(25) § 49 LHO gilt entsprechend für Beförderungen auf 
Leerstellen, wenn auf einer Leerstelle geführte Beamte 
während der Elternzeit oder Beurlaubung unter Beach-
tung des Leistungsprinzips im Auswahlverfahren für 
eine Beförderung auf einer freien besetzbaren Planstelle 
ausgewählt werden und der Beförderungszeitpunkt bei 
ihrer bisherigen Verwaltung innerhalb von zwei Jahren 
nach Antritt der Elternzeit oder Beurlaubung liegt. Das 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermäch-
tigt, die Wertigkeit der Leerstelle anzupassen.

§ 4

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben folgende Kredite 
am Kreditmarkt aufzunehmen:

1.	�im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von 768.000.000 
Euro,

2.	�die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren geneh-
migten Kreditmittel, soweit sie bis zum Ablauf des 
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nicht benötigte Mittel aus dem Sondervermögen werden 
zur Schuldentilgung verwendet.

(15) Die bei Kap. 1212 bei einem Titel der Obergruppe 
91 am 31. Dezember vorhandenen Rücklagenbestände 
und liquiden Sondervermögensbestände mit Ausnahme 
der Versorgungsrücklage und des Versorgungsfonds kön-
nen vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bis zu 
ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteue-
rung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. Soweit die 
bestehende Kreditermächtigung für die Anschlussfinan-
zierung auslaufender Altschulden noch nicht beansprucht 
werden muss, kann sie in die folgenden Haushaltsjahre 
übertragen werden.

§ 5

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Ge-
währleistungen in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 
bis zur Höhe von jeweils insgesamt 200.000.000 Euro zu 
übernehmen, wenn hierfür ein vordringliches Bedürfnis 
besteht.

(2) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, Bürgschaften, Garantien und sonstige Ge-
währleistungen zu übernehmen

1.	�zu Gunsten der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, 
der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben 
des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungs-
gesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, des 
Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, 
der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH, 
der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & 
Co KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesell-
schaft Mannheim mbH, der NECKARPRI GmbH und 
der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH in den 
Haushaltsjahren 2015 und 2016 bis zur Höhe von je-
weils insgesamt 1.100.000.000 Euro;

2.	�für Finanzierungen von Baumaßnahmen, die objekt-
bezogen ratenweise vom Land bezahlt werden, bis 
zur Höhe von 75.000.000 Euro jährlich;

3.	�für die Absicherung von Verbandskrediten von Woh-
nungseigentümergemeinschaften gegenüber der Lan-
deskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) nach 
Maßgabe der Landeswohnraumförderungsprogramme 
2015 und 2016 zur Finanzierung von energetischen Sa-
nierungen und barrierearmen oder barrierefreien Mo-
dernisierungen des Wohnungsbestands und für die Ab-
sicherung von Krediten zum Erwerb von Genossen-
schaftsanteilen gegenüber der L-Bank nach Maßgabe 
des Landeswohnraumförderungsprogramms bis zur 
Höhe von insgesamt 100.000.000 Euro jährlich;

4.	�in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zu Gunsten der 
NECKARPRI GmbH, die für das Land die Anteile an 
der EnBW Energie Baden-Württemberg AG hält, bis 
zu 2.700.000.000 Euro zuzüglich Zinsen. Soweit die 

Höhe der dem Land hierfür zur Verfügung gestellten Be-
träge aufzunehmen.

(9) Die Finanzierungsermächtigung des Ministeriums für 
Finanzen und Wirtschaft für das Behördenbauprogramm, 
zuletzt durch § 3 Absatz 3 des Gesetzes über die Feststel-
lung eines zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2014 auf 1.175.000.000 Euro fest-
gesetzt, wird auf 1.183.000.000 Euro erhöht (Kap. 1208 
Tit. 712 71).

(10) Die Finanzierungsermächtigung des Ministeriums für 
Finanzen und Wirtschaft für das Bauprogramm zur For-
schungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz lan-
deseigener Heizwerke sowie für das Programm zur Nach-
folgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften, 
zuletzt durch § 3 Absatz 4 des Gesetzes über die Feststel-
lung eines zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2014 auf 2.356.785.000 Euro festge-
legt, wird auf 2.565.285.000 Euro erhöht (Kap. 1208 Tit. 
714 71).

(11) Der Schuldenstand des Landes aus der Finanzierung 
des Behördenbauprogramms und des Bauprogramms zur 
Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz 
landeseigener Heizwerke sowie des Programms zur Nach-
folgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften 
darf insgesamt 400.000.000 Euro nicht übersteigen. 

(12) Die bei den Kap. 0711 und 0712 vorgesehenen Dar-
lehensmittel des Landes zur Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus, des Städtebaus und der Modernisierung 
werden der Landeskreditbank zu denselben Zins- und 
Tilgungsbedingungen wie die entsprechenden Bundes-
mittel gegeben.

(13) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, für Maßnahmen zur Energieeinsparung in be-
stehenden Gebäuden Vorfinanzierungen bis zur Höhe von 
8.000.000 Euro jährlich in Anspruch zu nehmen, wenn 
die entstehenden Kosten (einschließlich Zins- und Til-
gungsaufwand) aus den erwarteten Energieeinsparungen 
innerhalb eines Zeitraums von höchstens fünfzehn Jahren 
getragen werden können und die Verzinsung nicht über 
der für vergleichbare Kreditmarktdarlehen liegt.

(14) Das durch das Gesetz über die Feststellung eines 
Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Würt-
temberg für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 geschaf-
fene Sondervermögen Baden-Württemberg 21 dient der 
Abdeckung von finanziellen Verpflichtungen aus dem 
Finanzierungsvertrag über die Planung und den Bau des 
Projekts »Stuttgart 21« und der Vereinbarung über die 
Abwicklung des Zuschusses des Landes an die Bundes-
republik Deutschland zur Finanzierung der Neubau
strecke Wendlingen–Ulm, soweit diese nicht aus den bei 
Kap. 1303 Titelgruppe 78 beziehungsweise 99 etatisier-
ten beziehungsweise einzuplanenden Haushaltsmitteln 
abzudecken sind. Die Verzinsung zu Gunsten des Son-
dervermögens erfolgt zu marktüblichen Sätzen aus  
Kap. 1206 Titelgruppe 86. Nach Abschluss des Projekts 
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(6) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und das 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
werden ermächtigt, im Rahmen der unentgeltlichen Über-
tragung von Flurstücken der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben auf die NABU-Stiftung »Nationales Na-
turerbe« die nach dem Haushaltsrecht des Bundes 
aufzuerlegenden Verpflichtungen zu übernehmen. 

(7) Vor der Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen sowie vor der Gewäh-
rung von Zuschüssen im Rahmen der Förderung der ge-
werblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismus 
und von Darlehen ist die Zustimmung des Ausschusses 
für Finanzen und Wirtschaft des Landtags erforderlich, 
wenn diese Finanzhilfe 500.000 Euro oder mehr be-
trägt. Der Zustimmung bedarf es nicht,

1.	�wenn der Empfänger der Finanzhilfe im Staatshaus-
haltsplan genannt ist,

2.	�bei der Gewährung von Finanzhilfen nach Satz 1 an 
Körperschaften des öffentlichen Rechts außerhalb der 
Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich 
des Tourismus,

3.	�bei der Übernahme von Bürgschaften, Garantien und 
sonstigen Gewährleistungen nach Absatz 2 bis 6,

4.	�bei der Änderung von Finanzhilfen; die Erhöhung des 
Betrags einer Finanzhilfe sowie die Verlängerung der 
Laufzeit ist zustimmungspflichtig.

Finanzhilfen nach den Nummern 2 und 3 sind dem Aus-
schuss für Finanzen und Wirtschaft des Landtags nach 
Abschluss des Haushaltsjahres mitzuteilen.

(8) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleis
tungen nach den Absätzen 1 bis 6 können auch in aus-
ländischer Währung übernommen werden. Sie sind auf 
der Basis des vor Ausfertigung der Urkunde zuletzt er-
mittelten Euro-Referenzkurses der Europäischen Zent-
ralbank auf den Höchstbetrag der Ermächtigung anzu-
rechnen.

(9) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 6 für die 
Haushaltsjahre 2015 und 2016 gelten, wenn das Staats-
haushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2017 nicht vor dem 
1. Januar 2017 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses 
Gesetzes. Gewährleistungen, die aufgrund der weiter gel-
tenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 übernom-
men werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem 
Staatshaushaltsgesetz 2017 nicht anzurechnen.

§ 6

(1) Im Sinne von § 20 Absatz 1 LHO sind

1.	�einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je 
für sich

	 1.1 �die Ausgaben der Tit. 422 16, 431 01, 431 02, 
432 01, 432 02, 432 07, 441 01, 446 01 und 446 21 
sowie im Kap. 1212 Tit. 441 02 und Tit. 461 01;

Inanspruchnahme der Garantieermächtigung im Haus-
haltsjahr 2015 erfolgt, vermindert sich die Garantieer-
mächtigung für das Haushaltsjahr 2016 in entspre-
chender Höhe;

5.	�im Haushaltsjahr 2015 zu Gunsten der Landeskredit-
bank Baden-Württemberg – Förderbank um bis zu 
weitere 100.000.000 Euro. 

(3) Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft im Rahmen der Ausschreibun-
gen und Vergaben von Verkehrsleistungen im Schienen-
personennahverkehr in den Haushaltsjahren 2015 und 
2016 Garantien bis zur Gesamthöhe von 3.449.000.000 
Euro zu übernehmen, mit denen es für die ordnungsge-
mäße Leistung des Schuldendienstes Dritter oder einer 
rechtsfähigen Einrichtung des Landes (Gesellschaft oder 
juristischen Person des öffentlichen Rechts), die Schie-
nenfahrzeuge einem Eisenbahnverkehrsunternehmen ent-
geltlich überlassen, gegenüber dem Finanzierer der Schie-
nenfahrzeuge einsteht (Kapitaldienstgarantie). Die Kapi-
taldienstgarantie umfasst auch den Schuldendienst einer 
rechtsfähigen Einrichtung des Landes vor erstmaliger ent-
geltlicher Überlassung der Schienenfahrzeuge gegenüber 
dem Finanzierer ihres bis dahin entstehenden Aufwandes. 
Soweit die Inanspruchnahme der Garantieermächtigung 
aufgrund des Beginns der Ausschreibungen im Haushalts-
jahr 2014 erfolgt, vermindert sich die Garantieermächti-
gung in entsprechender Höhe. Die vorstehenden Garantie-
ermächtigungen vermindern sich auch, soweit die Vergabe 
der Verkehrsleistungen ohne eine Garantieübernahme er-
folgt. Die Laufzeit der Kapitaldienstgarantien darf jeweils 
höchstens 28 Jahre betragen.

(4) Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Minis
terium für Finanzen und Wirtschaft zu Gunsten der Staat-
lichen Museen, der Stiftung Zentrum für Kunst und Me-
dientechnologie Karlsruhe, der Stiftung Landesmuseum 
für Technik und Arbeit Mannheim und der Stiftung Aka-
demie Schloss Solitude zur Absicherung des Risikos des 
zufälligen Untergangs oder der Beschädigung von Leih
gaben für Ausstellungen Garantien gegenüber den Leihge-
bern zu übernehmen. Bei einer Versicherungssumme über 
5.000.000 Euro pro Leihgabe ist vor der Inanspruchnahme 
der Ermächtigung die Zustimmung des Wissenschaftsaus-
schusses des Landtags einzuholen.

(5) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, zugunsten der nicht rechtsfähigen Anstalt 
des öffentlichen Rechts Staatliche Schlösser und Gärten 
Baden-Württemberg zur Absicherung des Risikos des 
zufälligen Untergangs oder der Beschädigung von 
Leihgaben für Ausstellungen Garantien gegenüber den 
Leihgebern zu übernehmen. Bei einer Garantiesumme 
von über 5.000.000 Euro pro Leihgabe ist vor Inan-
spruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des 
Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtags 
einzuholen.
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Gruppe 427, 685 bis zu 50 vom Hundert des Ti-
telansatzes;

	 5.2 �die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne 
Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 
546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 
428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgrup-
pen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685 zu 
Gunsten der Obergruppe 81 und der Titelgruppen 
66 und 69.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Num-
mer 4 und 5 sind Kap. 0310, Kap. 0315 Titelgruppe 70, 
Kap. 0318 Titelgruppe 71 und 75, Kap. 0403 Titel-
gruppe 89, Kap. 0405 Titelgruppe 71, bei den Kap. 0405, 
0408 und 0418 Titelgruppen 82, bei den Kap. 0405, 0408, 
0410, 0416, 0418, 0420 und 0428 Titelgruppen 80 und 84, 
bei Kap. 0436 die Titelgruppen 69 und 84, Kap. 0460, 
Kap. 0465 Titelgruppe 72, Kap. 0503 Tit. 537 02,  
Kap. 0607 Titelgruppe 73, 74 und 75, Kap. 0708 Titel-
gruppe 79 und 86, Kap. 0710, Kap. 0711 Titelgruppe 76, 
Kap. 0804, Kap. 0810 Titelgruppe 78, bei den Kap. 0809, 
0810, 0812, 0817, 0823, 0827, 0830, 0835 Titelgruppe 79, 
Kap. 0826 Titelgruppe 68, 0903 Tit. 685 76 und 685 79, 
Kap. 0918 TG 72, 75, 78, Kap. 0919 Tit. 534 01, 534 02 
und Tit. 685 75, Kap. 0922 Tit. 685 76, Kap. 1007 Titel-
gruppe 87, Kap. 1011 Tit. 526 11 und Titelgruppe 70, Kap. 
1303 Titelgruppe 78 und Ausgabentitel zur Bewirtschaf-
tung von zweckgebundenen Einnahmen sowie Ansätze, 
die dem Kommunalen Investitionsfonds, dem Kommuna-
len Finanzausgleich, dem Wettmittelfonds gemäß § 11 
oder den Spielbankerträgen gemäß § 12 entnommen sind. 
Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke nach § 20 Ab-
satz 1 LHO hiervon abweichende Regelungen getroffen 
sind, bleiben diese unberührt.

(2) Für die Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 gilt die dezent-
rale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Absatz 1 LHO. 
Diese Ausgabentitel werden gemäß § 7 a Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt. 
Unverbrauchte, übertragbare Bewilligungen (Ausgabe-
reste), die über den Betrag der am Ende des Jahres nicht 
freigegebenen Globalsteuerungsreserve gemäß Absatz 3 
hinausgehen, werden abweichend von § 9 Absatz 2 nicht 
in Abgang gestellt.

(3) 10 vom Hundert der Haushaltsansätze der Ausgaben-
titel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung 
mit Absatz 1 Satz 2 bilden eine Globalsteuerungsreserve 
gemäß § 7 a Absatz 5 LHO. Das Ministerium für Finan-
zen und Wirtschaft wird ermächtigt, im Rahmen des 
Haushaltsvollzugs die Mittel entsprechend der Haus-
haltsentwicklung während des Jahres freizugeben.

(4) Aus im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähig-
keit nach Absatz 1 Nummer 1.2 einzelplanübergreifend 
umgeschichteten übertragbaren Mitteln können unbe-
schadet des § 45 Absatz 2 Satz 1 LHO bei dem von der 
Mittelumschichtung begünstigten Titel Ausgabereste ge-
bildet werden, soweit dies zur Erfüllung von am Ende 

	 1.2 �im Einvernehmen der beteiligten Ministerien je für 
sich die Ausgaben und Verpflichtungsermächti-
gungen innerhalb der Titel mit der Endzahl 66 
(Programmbudget Medien – Titelgruppen und 
Einzeltitel) und innerhalb der Titel mit der End-
zahl 69 (Aufwand für Informationstechnik – Titel-
gruppen und Einzeltitel), ausgenommen jeweils 
die Einzelpläne 01 (Landtag) und 11 (Rechnungs-
hof) sowie die Kap. 0310 (Feuerwehrwesen, Katas
trophenschutz, Rettungsdienst), Kap. 0436 (Allge-
meine Schulangelegenheiten), 1424 und 1425 
(Landesbibliotheken);

2.	�innerhalb der jeweiligen Einzelpläne gegenseitig de-
ckungsfähig je für sich

	 2.1 �die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget 
Medien – Titelgruppen und Einzeltitel);

	 2.2 �die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Infor-
mationstechnik – Titelgruppen und Einzeltitel), 
ausgenommen Kap. 0436 (Allgemeine Schulange-
legenheiten);

3.	�innerhalb des jeweiligen Einzelplans je für sich und ge-
genseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 21 
und der Titelgruppe 68 sowie einseitig deckungsfähig 
die Ausgaben des Tit. 525 69 zu Gunsten der Ausga-
ben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68;

4.	�im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung inner-
halb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11 
sowie der Einzelpläne 13 und 15, ohne Kapitel Allge-
meine Bewilligungen (Kap. ...02) sowie innerhalb der 
Kap. 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzel-
pläne beziehungsweise Kapitel ohne alle Titel mit der 
Endzahl 63, 66 und 69 – gegenseitig deckungsfähig je 
für sich

	 4.1 �die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne 
Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 
546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 
428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgrup-
pen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685;

	 4.2 die Ausgaben der Obergruppe 81;

5.	�im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung inner-
halb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11 
sowie der Einzelpläne 13, 15 und 16, ohne Kapitel 
Allgemeine Bewilligungen (Kap. …02) sowie inner-
halb der Kap. 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle 
Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne alle Titel 
mit der Endzahl 63, 66 und 69 – einseitig deckungs
fähig je für sich

	 5.1 �die Ausgaben der Obergruppe 81 zu Gunsten  
der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529,  
Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Gruppe 
429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 
sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Titel der 
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0801, 0812, 0901, 0913, 1001, 1301, 1304, 1401, 1424, 
1425, 1469 werden die Personalausgaben budgetiert.

(2) Das Personalausgabenbudget umfasst die Ausgaben 
der Obergruppen 42 und 45 (ohne Gruppen 421 und 424, 
Tit. 422 03, 427 02, 459 52, 459 53 und Titel in Titelgrup-
pen). Für die einbezogenen Ausgabentitel gilt die dezent-
rale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Absatz 1 LHO.

(3) Im Sinne von § 20 Absatz 1 LHO sind

1.	�die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Perso-
nalausgaben untereinander uneingeschränkt deckungs-
fähig; 

2.	�die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Per-
sonalausgaben einseitig uneingeschränkt deckungsfä-
hig zu Gunsten der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 
54, des Titels 671 02 und der Obergruppe 81; ausge-
nommen von der Deckungsfähigkeit sind die Ausgaben 
der Gruppen 526 und 529, der Titel 536 01, 536 02, 
546 51 und der Titel in Titelgruppen mit Ausnahme der 
Titelgruppe 68;

3.	�die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 zu Gunsten der 
in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal-
ausgaben mit der Einschränkung deckungsfähig, dass 
keine Dauerarbeitsverhältnisse begründet und Stel-
lenabbauprogramme nicht dauerhaft aus Sachmitteln fi-
nanziert werden dürfen; ausgenommen von der De-
ckungsfähigkeit sind die Ausgaben der Gruppen 526 
und 529, der Tit. 536 01, 536 02 und 546 51 und der Titel 
in Titelgruppen mit Ausnahme der Titelgruppe 68;

4.	�die Ausgaben der Obergruppe 81 zu Gunsten der ein-
bezogenen Personalausgaben bis zu 50 vom Hundert 
mit der Einschränkung deckungsfähig, dass keine 
Dauerarbeitsverhältnisse begründet und Stellenabbau-
programme nicht dauerhaft aus Sachmitteln finanziert 
werden dürfen; ausgenommen von der Deckungsfä-
higkeit sind die Ausgaben der Titel in Titelgruppen.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Num-
mer 2 bis 4 sind die Kapitel 0901 und 0913. § 6 bleibt 
unberührt.

(4) Die in das Personalausgabenbudget einbezogenen 
Personalausgaben werden gemäß § 7 a Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt.

(5) Eine Überschreitung des Personalausgabenbudgets 
ist zulässig, der Ausgleich hat im nächsten Haushaltsjahr 
zu erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen kann mit 
Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirt-
schaft der Ausgleich im übernächsten Jahr erfolgen. Eine 
drohende Budgetüberschreitung ist dem Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft unverzüglich anzuzeigen. 

(6) Im Rahmen des Personalausgabenbudgets und der 
vorstehenden Flexibilisierungen gelten folgende weitere 
Flexibilisierungen bei der Stellenbewirtschaftung:

1.	�Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftig-
ten Beamten, Richtern und Arbeitnehmern kann von  
§ 3 Absatz 1 Nummern 1, 2 und 4 abgewichen wer-

des Haushaltsjahres bestehenden Rechtsverpflichtungen 
notwendig ist.

(5) Bei den Tit. 441 01 und 446 01 werden die Einnah-
men aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten 
für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen von den 
Ausgaben abgesetzt.

(6) Die Deckungsfähigkeiten nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 und die 
Regelungen zur Globalsteuerungsreserve gemäß Absatz 3 
gelten in den Bereichen der Personalausgabenbudgetie-
rung gemäß § 6 a Absatz 1 jeweils ohne die Titel der 
Gruppe 429 und ohne Tit. 427 51, 428 06 und 428 51.

(7) Für Landesbetriebe nach § 26 LHO gilt die dezent-
rale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Absatz 1 LHO.

(8) Die Landesregierung wird ermächtigt, den Hoch-
schulen (Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, 
Kunst- und Musikhochschulen, Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften, Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg) und der Hochschulmedizin durch Abschluss 
eines Hochschulfinanzierungsvertrages für die Haus-
haltsjahre 2015 bis 2020 Planungssicherheit auf der 
Grundlage der Haushaltsansätze 2014 in Höhe von 
2.474.200.000 Euro, zuzüglich von bis zu 574.300.000 
Euro im Jahr 2020 zuzusichern. Die zusätzlichen Mittel 
sollen für eine Erhöhung der Grundfinanzierung der 
Hochschulen in Höhe von jährlich zirka drei vom Hun-
dert, einen Ausgleich der Steigerung der Energiekosten 
und eine Sonderlinie für die Hochschulmedizin in den 
Jahren 2015 bis 2020 verwendet werden. Die in den zu-
sätzlichen Mitteln enthaltenen pauschalen Personalkos
tensteigerungen werden auf der Grundlage der realen 
Personalkostensteigerungen und Besoldungsanpassun-
gen abgerechnet und werden auf die zusätzlichen Mittel 
nicht angerechnet soweit sie 1,5 vom Hundert jährlich 
übersteigen. Die Personalkostensteigerungen der Medi-
zinischen Fakultäten werden wie bisher berücksichtigt. 
Darüber hinaus wird die Landesregierung ermächtigt, ein 
zusätzliches Bauprogramm für die Hochschulen in Höhe 
von jährlich 100.000.000 Euro in den Jahren 2015 bis 
2020 zu vereinbaren.

(9) Die Erwirtschaftung von einzelplanspezifischen Glo-
balen Minderausgaben, die sich aus der Konsolidie-
rungsverpflichtung der Orientierungspläne ergeben ha
ben, kann mit Einwilligung des Ministeriums für 
Finanzen und Wirtschaft in besonders begründeten Aus-
nahmefällen durch einen anderen Einzelplan erfolgen, 
sofern die betroffenen Ressorts eingewilligt haben.

§ 6 a

(1) In den Kapiteln 0201, 0204, 0301 (ohne die Stellen 
des Polizeivollzugsdienstes), 0304, 0305, 0306, 0307 
(Kapitel 0304 bis 0307 ohne die Stellen der Landesbe-
triebe, Kapitel 0306 und 0307 ohne die Stellen der Forst-
direktion), 0310, 0312, 0401, 0501, 0503, 0505, 0506, 
0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0601, 0607, 0608, 0618, 
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»künftig wegfallend« gelten als vorübergehend geschaf-
fen, soweit die Finanzierung im Rahmen des Personalaus-
gabenbudgets und der nach den Absätzen 3 bis 5 zulässi-
gen Deckung und Übertragbarkeit sichergestellt ist.

(9) Absatz 6 gilt auch für Landesbetriebe nach § 26 LHO 
mit Ausnahme der als Landesbetriebe geführten Hoch-
schulen.

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten, wenn das Staatshaus-
haltsgesetz für 2017 nicht vor dem 1. Januar 2017 ver-
kündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 7

(1) Der Betrag, bis zu dem nach § 37 Absatz 1 Satz 4 
LHO für eine Mehrausgabe kein Nachtragshaushaltsge-
setz erforderlich ist, wird auf 5.000.000 Euro im Einzel-
fall festgesetzt.

(2) § 37 Absatz 1 LHO ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht be-
darf, wenn das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Fi-
nanzen und Wirtschaft in überplanmäßige Ausgaben bei 
Kap. 0315 Tit. 811 01 oder bei Kap. 0922 Titelgruppe 74 
sowie bei den Obergruppen 44 (Beihilfe, Unterstützung 
und dergleichen) der betroffenen Einzelpläne über den 
in Absatz 1 genannten Betrag hinaus einwilligt. 

(3) Für überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflich-
tungsermächtigungen (§ 38 Absatz 1 Satz 2 LHO) gilt 
Absatz 1 entsprechend. Maßgebend ist die Höhe der vo
raussichtlich kassenwirksam werdenden Jahresbeträge.

(4) § 38 Absatz 1 Satz 2 LHO ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht 
bedarf, wenn das Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für 
Finanzen und Wirtschaft bei Kap. 0315 Tit. 811 01 oder 
bei Kap. 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergrup-
pen 44 (Beihilfe, Unterstützung und dergleichen) der be-
troffenen Einzelpläne in überplanmäßige Verpflichtungs-
ermächtigungen über den in Absatz 3 genannten Betrag 
hinaus einwilligt.

(5) Der Betrag für die nach § 37 Absatz 4 LHO dem 
Landtag jährlich mitzuteilenden über- und außerplanmä-
ßigen Ausgaben wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

(6) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hat 
dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft des Land-
tags jährlich die beim Rechnungsabschluss in das jeweils 
folgende Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste mit-
zuteilen.

§ 8

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, abweichend von § 63 Absatz 3 Satz 1 und  
§ 64 Absatz 4 Satz 1 LHO

den; die den Beschäftigungszeiten entsprechenden 
Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst 
die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellen
übersichten für die Dienststellen veranschlagten Stel-
len nicht überschreiten.

2.	�Im Vorgriff auf das innerhalb der nächsten zwei Jahre 
erfolgende Ausscheiden eines Stelleninhabers können 
Beamte einer niedrigeren Besoldungsgruppe, sofern sie 
einen höher bewerteten Dienstposten innehaben, für ei-
nen Zeitraum von bis zu zwei Jahren im Wege der 
Vorab-Beförderung Bezüge aus dem nächst höheren be-
soldungsrechtlichen Amt erhalten, höchstens jedoch aus 
dem besoldungsrechtlichen Amt des ausscheidenden 
Stelleninhabers. Die einschlägigen beamten- und besol-
dungsrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

3.	�Aus dringenden dienstlichen Gründen können über die 
im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen für Beamte, 
Richter und Arbeitnehmer hinaus für einen Zeitraum 
von bis zu sechs Monaten zusätzliche Beamte, Richter 
und Arbeitnehmer beschäftigt werden.

4.	�Wird gemäß § 69 Absatz 5 LBG die Ermäßigung der re-
gelmäßigen Arbeitszeit zu einem zusammenhängenden 
Zeitraum zusammengefasst (Freistellungsjahr), können 
für die Dauer und in dem Umfang der Freistellung zu-
sätzliche Beamte und Richter beschäftigt werden.

5.	�Laufbahnbewerber können bei dringendem Bedarf 
über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen für 
Beamte im Eingangsamt hinaus für einen Zeitraum 
von bis zu sechs Monaten als Beamte im Eingangsamt 
zusätzlich übernommen werden; in besonders begrün-
deten Einzelfällen kann die Frist mit Zustimmung des 
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auf bis zu 
ein Jahr verlängert werden.

6.	�Planstellen können innerhalb derselben Laufbahn-
gruppe fachrichtungsübergreifend gegenseitig in An-
spruch genommen werden. Andere Stellen können 
fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch 
genommen werden. Die in Anspruch genommene 
Planstelle beziehungsweise andere Stelle muss min
destens derselben Besoldungs- beziehungsweise Ent-
geltgruppe entsprechen.

7.	�Im Rahmen der gesetzlichen Stellenobergrenzen kön-
nen Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 des geho
benen Dienstes auch für Beamte des mittleren Diens
tes und Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 des 
höheren Dienstes auch für Beamte des gehobenen 
Dienstes in Anspruch genommen werden.

(7) Nicht in Abgang gestellte Ausgabereste nach Absatz 4 
können zur Vergabe von Leistungsprämien gemäß § 76 
LBesGBW verwendet werden. 

(8) Die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach 
Absatz 6 Nummer 2 erforderlichen Stellenhebungen mit 
dem Vermerk »künftig umzuwandeln« und die für die 
Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 6 Num-
mern 3 bis 5 erforderlichen Stellen mit dem Vermerk 
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kunftsoffensive II – findet § 113 Absatz 2 Satz 1 und 2 
LHO keine Anwendung.

(4) Aus dem im Allgemeinen Grundstock eingerichteten 
Sonderfonds »Informations- und Kommunikations-
Pool« sind bei Vollkostenrechnung sich selbst refinanzie-
rende Informations-, Kommunikations- und andere Re-
formprojekte der Landesverwaltung durchzuführen, die 
nicht anderweitig finanziert werden können.

(5) Aus dem Allgemeinen Grundstock können zur Vor-
finanzierung der bei Kap. 1208 Tit. 797 51 veranschlag-
ten Maßnahmen zur energetischen Sanierung und Mo-
dernisierung landeseigener Gebäude insgesamt bis zu 
65.934.000 Euro entnommen werden. Die Ausgaben 
werden verwaltungsintern durch eingesparte Energie-
kosten refinanziert und an den Allgemeinen Grundstock 
zurückgeführt.

(6) Zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen bei Flächen
kosten mit Hilfe der Nutzer durch die Staatliche Vermö-
gens- und Hochbauverwaltung kann das Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft zusätzliche Mieteinnahmen bei 
Kap. 1209 Tit. 124 01 sowie aus Verkaufserlösen abgelei-
tete kalkulatorische Mieteinsparungen und Einsparungen 
bei Kap. 1209 Tit. 518 01 und Tit. 518 11 jeweils bis zur 
Hälfte und auf die Dauer von höchstens fünf Jahren der 
nutzenden Dienststelle für Mehrausgaben überlassen. Die 
Ausgabeermächtigung der jeweiligen Dienststelle erhöht 
sich entsprechend. Die entsprechenden Mittel gelten als 
umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 LHO und sind über-
tragbar. Sie sind von der nutzenden Dienststelle vorrangig 
für die Fortbildung der Bediensteten sowie zur Verbesse-
rung der Ausstattung insbesondere im Informations- und 
Kommunikationsbereich zu verwenden. Das Nähere regelt 
das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.

(7) Zur Erprobung eines finanziellen Anreizsystems im 
Bereich der Gebäudebewirtschaftung kann das Ministe
rium für Finanzen und Wirtschaft bei Kap. 1209 Tit. 
517 01 und Tit. 517 05 erzielte Betriebskosteneinsparun-
gen, die sich aus einem optimierten Nutzerverhalten erge-
ben, bis zur Hälfte der jeweils nutzenden Dienststelle 
überlassen. Die Ausgabeermächtigung der jeweiligen 
Dienststelle erhöht sich entsprechend. Die entsprechenden 
Mittel gelten als umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 
LHO. Das Nähere regelt das Ministerium für Finanzen 
und Wirtschaft.

(8) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, in Abweichung von § 63 Absatz 2 LHO die 
Veräußerung zur Erfüllung der Aufgaben des Landes 
weiterhin benötigter Vermögensgegenstände zuzulassen, 
wenn auf diese Weise die Aufgaben des Landes nach-
weislich wirtschaftlicher erfüllt werden können. § 64 
LHO bleibt unberührt.

(9) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, unter Vorbehalt der vorherigen Zustimmung 
des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft, die Um-
wandlung der stillen Einlagen an der Landesbank Baden-

1.	�bei der Bestellung von Erbbaurechten an landeseige-
nen Grundstücken zum Bau von Studentenwohnhei-
men, Personalwohnheimen und Wohnungen im Rah-
men der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete den 
Erbbauzins bis zum Betrag von 51 Euro jährlich im 
Einzelfall zu ermäßigen, soweit und solange dies zur 
Erzielung tragbarer Mieten beziehungsweise zur Re-
duzierung des Zuschussbedarfs erforderlich ist,

2.	�den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die einer 
Verwendung im Rahmen der Wohnungsfürsorge für 
Landesbedienstete zugeführt werden, um höchstens 
80 vom Hundert zu ermäßigen,

3.	�bei der Bestellung von Erbbaurechten an landeseige-
nen Grundstücken oder deren Vermietung an die Trä-
ger von Einrichtungen des Technologietransfers in 
Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karls-
ruhe und Stuttgart den Erbbauzins oder die Miete bis 
zum Betrag von 51 Euro jährlich zu ermäßigen, soweit 
und solange dies zur Verminderung von Verlusten die-
ser Einrichtungen geboten ist,

4.	�Vermögenswerte des Deutschen Reichs, die nach dem 
Reichsvermögen-Gesetz vom 16. Mai 1961 (BGBl. I 
S. 597) dem Land als Aufgabennachfolger des Reichs 
oder wegen der Nutzung für eine grundgesetzliche Ver-
waltungsaufgabe des Landes zustehen, unentgeltlich 
einer Gemeinde oder einem Landkreis des Landes zu 
übertragen, wenn die Gemeinde oder der Landkreis das 
Vermögensrecht bei Inkrafttreten des Reichsvermögen-
Gesetzes überwiegend und nicht nur vorübergehend für 
die maßgebliche Verwaltungsaufgabe genutzt hat,

5.	�den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die mit 
einem Erbbaurecht belastet sind, um höchstens 20 vom 
Hundert zu ermäßigen,

6.	�landeseigene Grundstücke und Gebäude dem Karls
ruher Institut für Technologie (KIT) unentgeltlich zur 
Nutzung zu überlassen,

7.	�den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die zum 
Zwecke der sozial orientierten Förderung von Wohn-
raum abgegeben werden, unter Beachtung der EU-bei-
hilferechtlichen Bestimmungen um höchstens 50 vom 
Hundert des Verkehrswertes zu ermäßigen. Das Nähere 
regelt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.

Der Einwilligung oder Unterrichtung des Landtags nach 
§ 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht.

(2) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, 
dass von Landesdienststellen im Bereich der Datenverar-
beitung entwickelte oder erworbene Programme unent-
geltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung abgege-
ben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht.

(3) Auf bei Kap. 0833 Tit. 356 01, Kap. 1208 Tit. 356 08 
bis 356 30, 356 51 und 356 71, Kap. 1209 Tit. 356 01 bis 
Tit. 356 04 sowie bei Kap. 1223 veranschlagte Entnah-
men aus dem Forstgrundstock, dem Allgemeinen Grund-
stock, dem Allgemeinen Grundstock – Sonderfonds Zu-
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nannten Erträge in 2015 in Höhe von insgesamt bis zu 
32.185.000 Euro und in 2016 in Höhe von insgesamt bis 
zu 36.115.000 Euro für die in § 36 Landesglücksspielge-
setz genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch 
den Staatshaushaltsplan verwendet werden.

§ 13

(1) Bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die teil
weise in dienstlichem Interesse liegen, ist § 23 Absatz 2 
des Landesreisekostengesetzes (LRKG) in der Fassung 
vom 20. Mai 1996 (GBl. S. 466), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Dienstrechtsreformgesetzes vom 9. No-
vember 2010 (GBl. S. 793, 959), in den Haushaltsjahren 
2015 und 2016 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
entstandenen notwendigen Fahrkosten bei Benutzung re-
gelmäßig verkehrender Beförderungsmittel nur bis zu 
den Kosten der billigsten Fahrkarte der allgemein nied-
rigsten Klasse erstattet werden. Für Strecken, die mit ei-
nem Kraftfahrzeug der in § 6 Absatz 1 oder 2 LRKG be-
zeichneten Art zurückgelegt werden, kann nur eine 
Wegstreckenentschädigung bis zu 16 Cent je Kilometer 
gewährt werden. Im Übrigen gilt bei der Benutzung von 
anderen als den in § 6 LRKG genannten nicht regelmä-
ßig verkehrenden Beförderungsmitteln Satz 1 entspre-
chend.

(2) Die Anwendungsmaßgabe des Absatzes 1 gilt, wenn 
das Staatshaushaltsgesetz für das Jahr 2017 nicht vor 
dem 1. Januar 2017 verkündet wird, bis zur Verkündung 
dieses Gesetzes.

§ 14

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann die 
zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Anordnun-
gen erlassen.

§ 15

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 17. Dezember 2014

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Dr. Schmid	 Krebs

	 Friedrich	 Gall

	 Bonde	 Bauer

	 Hermann	 Altpeter

	 	 Öney

Württemberg in Stammkapital beziehungsweise die 
Härtung der stillen Einlagen an der Landesbank Baden-
Württemberg zur Erfüllung der Anforderungen an hartes 
Kernkapital im Sinne der EU-Vorgaben vorzunehmen.

(10) Zur Umsetzung der Neuordnung der Informations-
technologie des Landes können Haushaltsermächtigun-
gen in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 bis 4 
LHO und mit Einwilligung des Ministeriums für Finan-
zen und Wirtschaft innerhalb des jeweiligen Einzelplans 
sowie zwischen dem jeweiligen Einzelplan und den  
Kap. 0308 und 0309 ausgabenartübergreifend und unter 
Anpassung der Zweckbestimmung umgesetzt werden; 
Entsprechendes gilt für Einnahmen. Die Schaffung zu
sätzlicher Stellen ist hierbei ausgeschlossen.

§ 9

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann 
zulassen, dass bei einem Sammeltitel mit übertragbarer 
Bewilligung ein höherer Betrag in Rest gestellt wird als 
der unverwendet gebliebene Betrag oder dass ein Betrag 
auch noch in Rest gestellt wird, wenn schon eine Über-
schreitung des Titels vorliegt.

(2) Die Landesregierung kann unverbrauchte, übertrag
bare Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 
(Ausgabereste) in Abgang stellen. Die hiervon betroffenen 
Bewilligungen gelten insoweit als abgeschlossen. Satz 1 
gilt nicht für übertragbare Bewilligungen, bei denen 
zweckgebundene Einnahmen ihrem Verwendungszweck 
noch nicht zugeführt worden sind.

§ 6 Absätze 2 und 4 bleiben unberührt.

§ 10

Für die Personen, denen ein Dienstkraftwagen zur allei-
nigen oder bevorzugten Benutzung zur Verfügung steht, 
gelten die Richtlinien der Landesregierung über die un-
entgeltliche Benutzung der Dienstkraftwagen zu außer-
dienstlichen Zwecken.

§ 11

Der Wettmittelfonds nach § 12 Absatz 2 des Landes-
glücksspielgesetzes beträgt 2015 und 2016 jeweils 
132.365.400,00 Euro. Die Mittel des Fonds sind nach 
Maßgabe des Staatshaushaltsplanes zu 44 vom Hundert 
für die Förderung der Kultur, zu 45 vom Hundert für die 
Förderung des Sports und zu 11 vom Hundert für die 
Förderung sozialer Zwecke zu verwenden.

§ 12

§ 36 des Landesglücksspielgesetzes ist für die Haushalts-
jahre 2015 und 2016 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Einnahmen der in § 36 Landesglücksspielgesetz ge-
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Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

Epl. Bezeichnung Steuern und 
steuerähnliche 

Abgaben

Verwaltungs-
einnahmen

Übrige 
Einnahmen

Gesamt-
einnahmen

Personal-
ausgaben

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

01 Landtag - 99,0 600,0 699,0 57.471,9 

02 Staatsministerium - 1.348,3 1.027,7 2.376,0 27.659,0 

03 Innenministerium - 62.190,7 76.757,6 138.948,3 2.240.758,0 

04 Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport

- 2.841,3 22.766,5 25.607,8 8.576.058,7 

05 Justizministerium - 788.359,5 15.348,8 803.708,3 1.123.801,1 

06 Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft

- 233.475,0 59.129,8 292.604,8 1.030.748,5 

07 Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft (Wirtschaft)

- 22.752,5 176.920,0 199.672,5 9.421,6 

08 Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz

2.640,0 31.033,8 186.395,0 220.068,8 299.981,5 

09 Ministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie, Frauen 
und Senioren

- 6.091,3 47.127,4 53.218,7 88.549,7 

10 Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft

84.000,0 59.432,9 8.471,8 151.904,7 101.324,5 

11 Rechnungshof - 1,0 - 1,0 21.024,4 

12 Allgemeine Finanzverwaltung 32.252.185,0 294.286,0 7.625.512,0 40.171.983,0 1.145.521,3 

13 Ministerium für Verkehr und 
Infrastruktur

- 1.022,3 1.035.109,2 1.036.131,5 33.634,2 

14 Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst

- 65.483,9 739.904,1 805.388,0 1.604.912,8 

15 Ministerium für Integration - 3,7 - 3,7 3.917,6 

16 Staatsgerichtshof - 20,0 - 20,0 314,0 

Summe 32.338.825,0 1.568.441,2 9.995.069,9 43.902.336,1 16.365.098,8 

Gesamtplan

1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2015



Nr. 25	 GBl. vom 30. Dezember 2014� 815

2015

Sächl. Verwal-
tungsausgaben 
Schuldendienst

Zuweisungen 
und 

Zuschüsse/ohne
 Investitionen

Ausgaben für 
Investitionen

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Überschuss (+) 
Zuschuss (-)

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Epl.

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

7.522,0 11.725,8 547,0 - 77.266,7 76.567,7 - - 01

12.051,9 4.020,5 1.793,0 68,0 45.592,4 43.216,4 - 1.210,0 02

167.790,3 116.397,8 100.802,4 4.861,0 2.630.609,5 2.491.661,2 - 60.580,0 03

41.808,0 1.150.417,5 184.584,9 -14.034,1 9.938.835,0 9.913.227,2 - 128.084,5 04

440.641,0 41.223,9 15.731,6 -991,9 1.620.405,7 816.697,4 - 24.182,0 05

66.234,4 302.296,5 21.212,0 270,0 1.420.761,4 1.128.156,6 - 24.390,0 06

14.463,7 330.663,8 222.488,4 -2.315,8 574.721,7 375.049,2 - 322.029,0 07

69.052,9 278.276,2 184.930,7 -140,4 832.100,9 612.032,1 - 212.858,0 08

35.210,9 779.884,1 474.474,3 -987,5 1.377.131,5 1.323.912,8 - 223.055,0 09

74.234,3 62.893,5 203.456,7 505,4 442.414,4 290.509,7 - 190.245,0 10

881,4 2,0 - - 21.907,8 21.906,8 - - 11

2.312.343,8 11.682.919,7 1.414.349,5 1.073.154,4 17.628.288,7 22.543.694,3 + 480.710,0 12

41.237,2 1.235.855,7 594.609,1 -6.073,8 1.899.262,4 863.130,9 - 8.920.470,0 13

179.078,9 2.745.929,0 515.459,8 -40.710,8 5.004.669,7 4.199.281,7 - 52.229,5 14

17.632,3 366.429,7 210,0 -199,3 387.990,3 387.986,6 - 1.750,0 15

59,0 - 5,0 - 378,0 358,0 - - 16

3.480.242,0 19.108.935,7 3.934.654,4 1.013.405,2 43.902.336,1 - 10.641.793,0 

Gesamtplan
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Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

Epl. Bezeichnung Steuern und 
steuerähnliche 

Abgaben

Verwaltungs-
einnahmen

Übrige 
Einnahmen

Gesamt-
einnahmen

Personal-
ausgaben

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

01 Landtag - 99,0 600,0 699,0 59.547,4 

02 Staatsministerium - 1.348,3 997,1 2.345,4 27.487,6 

03 Innenministerium - 62.326,3 78.848,5 141.174,8 2.258.656,1 

04 Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport

- 2.863,3 22.770,6 25.633,9 8.755.139,9 

05 Justizministerium - 800.457,9 17.392,4 817.850,3 1.136.908,6 

06 Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft

- 246.075,0 61.144,7 307.219,7 1.049.258,4 

07 Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft (Wirtschaft)

- 22.752,5 182.920,0 205.672,5 9.402,5 

08 Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz

2.640,0 29.813,8 201.540,4 233.994,2 301.592,9 

09 Ministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie, Frauen und 
Senioren

- 6.091,3 46.830,0 52.921,3 89.239,5 

10 Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft

82.000,0 59.489,7 8.471,8 149.961,5 102.304,2 

11 Rechnungshof - 1,0 - 1,0 21.504,3 

12 Allgemeine Finanzverwaltung 33.476.115,0 293.291,0 6.719.544,2 40.488.950,2 1.297.052,4 

13 Ministerium für Verkehr und 
Infrastruktur

- 1.023,3 1.045.726,2 1.046.749,5 37.043,2 

14 Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst

- 67.078,1 684.935,8 752.013,9 1.573.305,5 

15 Ministerium für Integration - 3,7 - 3,7 4.153,8 

16 Staatsgerichtshof - 20,0 - 20,0 314,0 

Summe 33.560.755,0 1.592.734,2 9.071.721,7 44.225.210,9 16.722.910,3 

Gesamtplan

1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2016
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2016

Sächl. Verwal-
tungsausgaben 
Schuldendienst

Zuweisungen und 
Zuschüsse/ohne 

Investitionen

Ausgaben für 
Investitionen

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Überschuss (+) 
Zuschuss (-)

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Epl.

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

8.040,3 10.942,4 3.082,0 - 81.612,1 80.913,1 - - 01

10.546,9 3.264,1 755,5 68,1 42.122,2 39.776,8 - 500,0 02

167.587,9 122.888,8 98.318,8 -1.606,2 2.645.845,4 2.504.670,6 - 80.990,0 03

41.634,4 1.186.297,3 115.035,5 -22.474,0 10.075.633,1 10.049.999,2 - 141.326,9 04

453.995,2 39.911,5 15.800,9 -989,6 1.645.626,6 827.776,3 - 3.940,0 05

66.306,9 305.820,5 21.426,0 270,0 1.443.081,8 1.135.862,1 - 21.625,0 06

14.787,8 334.792,4 237.025,9 -2.303,0 593.705,6 388.033,1 - 254.929,0 07

67.683,9 279.503,7 202.212,3 -428,8 850.564,0 616.569,8 - 205.901,0 08

34.245,3 810.505,9 496.925,3 -696,2 1.430.219,8 1.377.298,5 - 204.170,0 09

73.205,8 60.605,5 201.061,4 505,4 437.682,3 287.720,8 - 191.155,0 10

881,4 2,0 - - 22.387,7 22.386,7 - - 11

2.407.959,3 12.242.251,6 1.486.229,3 254.167,3 17.687.659,9 22.801.290,3 + 496.194,0 12

38.969,0 1.235.715,4 586.258,1 -9.253,8 1.888.731,9 841.982,4 - 4.983.560,0 13

180.296,7 2.748.572,8 515.842,7 -46.435,4 4.971.582,3 4.219.568,4 - 22.685,0 14

17.648,8 386.619,1 160,0 -203,5 408.378,2 408.374,5 - 1.100,0 15

59,0 - 5,0 - 378,0 358,0 - - 16

3.583.848,6 19.767.693,0 3.980.138,7 170.620,3 44.225.210,9 - 6.608.075,9 

Gesamtplan
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Gesamtplan
2. Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

2015 2016
Tsd. EUR Tsd. EUR

Einnahmen
Gesamteinnahmen 43.902.336,1 44.225.210,9 
ab:  Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt 768.000,0 0,0 
        Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 0,0 0,0 
        Einnahmen aus Überschüssen 1.815.977,7 1.469.122,3 
        Haushaltstechnische Verrechnungen 24.195,5 21.422,8 
Netto-Einnahmen 41.294.162,9 42.734.665,8 

Ausgaben
Gesamtausgaben 43.902.336,1 44.225.210,9 
ab:   Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 1.128.813,7 309.596,9 
        Deckung von Fehlbeträgen 0,0 0,0 

        Haushaltstechnische Verrechnungen 24.195,5 21.422,8 
Netto-Ausgaben 42.749.326,9 43.894.191,2 
Finanzierungssaldo -1.455.164,0 -1.159.525,4 

3. Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016
2015 2016

Tsd. EUR Tsd. EUR

Einnahmen aus Krediten
Kredite des Bundes und des Lastenausgleichsfonds 0,0 0,0 
Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich des Betrags für Tilgungen, Krediten aus 
öffentlichen Sondermitteln 13.200.000,0 9.180.000,0 

Summe 13.200.000,0 9.180.000,0 

Ausgaben zur Schuldentilgung
Tilgung von Krediten des Bundes und des Lastenausgleichsfonds 50.000,0 51.000,0 

Tilgung von Kreditmarktschulden einschließlich Schulden aus öffentlichen Sondermitteln 12.432.000,0 9.180.000,0 

Tilgung von Auslandsschulden 0,0 0,0 
Summe 12.482.000,0 9.231.000,0 

Netto-Kreditaufnahme im Bereich des Bundes und des Lastenausgleichsfonds -50.000,0 -51.000,0 
Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt 768.000,0 0,0 
Netto-Kreditaufnahme insgesamt 718.000,0 -51.000,0 
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setz gilt auch für die Gerichte und Staatsanwaltschaften, 
soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses Ge
setzes sind Menschen, die langfristige körperliche, see
lische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, wel-
che sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und um
weltbedingten Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 
können.

(2) Barrierefrei sind Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverar-
beitung, akustische und visuelle Informationsquellen 
und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestal-
tete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behin-
derungen in der allgemein üblichen Weise, ohne beson-
dere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
zugänglich und nutzbar sind. Eine besondere Erschwer-
nis liegt auch dann vor, wenn Menschen mit Behinderun-
gen die Mitnahme oder der Einsatz benötigter Hilfsmittel 
verweigert oder erschwert wird. Die Begriffsbestimmun-
gen der Landesbauordnung für Baden-Württemberg blei-
ben unberührt.

(3) Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Menschen mit 
und ohne Behinderungen ohne zwingenden Grund unter-
schiedlich behandelt werden und dadurch Menschen mit 
Behinderungen in der gleichberechtigten Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar be-
einträchtigt werden.

§ 4

Frauen mit Behinderungen

Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern sind die besonderen Belange von Frauen 
mit Behinderungen zu berücksichtigen und bestehende 
Benachteiligungen zu beseitigen. Dabei sind besondere 
Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen mit Behinde-
rungen sowie zum Abbau und zur Beseitigung bestehen-
der Benachteiligungen zulässig.

Abschnitt 2

Verpflichtung zur Gleichstellung und Barrierefreiheit

§ 5

Gleichstellungsauftrag

(1) Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen ist Aufgabe des Staates und der Gesellschaft. 

Landesgesetz zur Gleichstellung  
von Menschen mit Behinderungen  

(Landes-Behindertengleich- 
stellungsgesetz – L-BGG)

Vom 17. Dezember 2014

Der Landtag hat am 17. Dezember 2014 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Gesetzesziel

Ziel dieses Gesetzes ist es, in Umsetzung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechts-
konvention) vom 13. Dezember 2006 (BGBl. 2008 II  
S. 1420) den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 
Rechte durch alle Menschen mit Behinderungen zu för-
dern, zu schützen und zu gewährleisten. Bei der Verwirk-
lichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
sind insbesondere folgende in der UN-Behinderten-
rechtskonvention verankerte Prinzipien zu beachten:

  1.	�die Achtung der dem Menschen innewohnenden 
Würde,

  2.	Selbstbestimmung,

  3.	Nichtbenachteiligung,

  4.	Inklusion,

  5.	Partizipation,

  6.	�die Achtung der Unterschiedlichkeit von Menschen 
mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Men-
schen als Teil der menschlichen Vielfalt und der 
Menschheit,

  7.	Chancengleichheit,

  8.	Barrierefreiheit,

  9.	Gleichberechtigung von Mann und Frau und

10.	�die Achtung von den sich entwickelnden Fähigkeiten 
von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ih-
res Rechts auf Identität.

§ 2

Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Dienststellen und sonstigen 
Einrichtungen der Landesverwaltung einschließlich der 
landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen sowie für Gemeinden, Gemeindeverbände und 
die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts. Dieses Ge-
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(3) Menschen mit Hörbehinderungen (Gehörlose, Er-
taubte und Schwerhörige) und Menschen mit Sprach
behinderungen haben das Recht, mit öffentlichen Stellen 
im Sinne von § 2 in Deutscher Gebärdensprache, mit 
lautsprachbegleitenden Gebärden oder über andere ge-
eignete Kommunikationshilfen zu kommunizieren, so-
weit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwal-
tungsverfahren erforderlich ist. Die öffentlichen Stellen 
haben die dafür erforderlichen Aufwendungen zu erstat-
ten.

(4) Die Erstattung der erforderlichen Aufwendungen für 
die Dolmetscherdienste erfolgt in entsprechender An-
wendung des Justizvergütungs- und -entschädigungsge-
setzes in der jeweils geltenden Fassung. Für den Einsatz 
sonstiger Kommunikationshilfen werden die angemesse-
nen Kosten erstattet. 

§ 9

Gestaltung des Schriftverkehrs

(1) Öffentliche Stellen im Sinne von § 2 sollen auf Ver-
langen im Schriftverkehr mit den Bürgerinnen und Bür-
gern im Rahmen der technischen und verwaltungsorgani-
satorischen Möglichkeiten sowie rechtlichen Bestimmun-
gen eine Behinderung von Menschen berücksichtigen.

(2) Blinde Menschen und Menschen mit einer Sehbehin-
derung können insbesondere verlangen, dass ihnen Be-
scheide, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke 
ohne zusätzliche Kosten auch in einer für sie wahrnehm-
baren Form zugänglich gemacht werden, soweit dies zur 
Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren 
erforderlich ist. Die Verordnung über barrierefreie Doku-
mente in der Bundesverwaltung vom 17. Juli 2002 
(BGBl. I S. 2652) in der jeweils geltenden Fassung findet 
entsprechende Anwendung. 

(3) Die Vorschriften über Form, Bekanntgabe und Zu-
stellung von Verwaltungsakten bleiben von den in den 
Absätzen 1 und 2 getroffenen Regelungen unberührt.

§ 10

Barrierefreie mediale Angebote

Öffentliche Stellen im Sinne von § 2 gestalten ihre Inter-
netauftritte und -angebote sowie die von ihnen zur Verfü-
gung gestellten grafischen Programmoberflächen, die 
mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, 
im Rahmen der technischen, finanziellen und verwal-
tungsorganisatorischen Möglichkeiten so, dass sie von 
Menschen mit Behinderungen grundsätzlich uneinge-
schränkt genutzt werden können. Die Anforderungen zur 
barrierefreien Gestaltung orientieren sich an den Stan-
dards der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 
vom 12. September 2011 (BGBl. I S. 1843) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

(2) Die öffentlichen Stellen im Sinne von § 2 sollen im 
Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereichs die in § 1 ge-
nannten Ziele aktiv fördern und bei der Planung von 
Maßnahmen beachten. In Bereichen bestehender Be-
nachteiligungen von Menschen mit Behinderungen ge-
genüber nicht behinderten Menschen sind besondere 
Maßnahmen zum Abbau und zur Beseitigung dieser Be-
nachteiligungen zulässig. Bei der Anwendung von Ge-
setzen zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern ist den besonderen 
Belangen von Frauen mit Behinderungen Rechnung zu 
tragen.

§ 6

Benachteiligungsverbot für öffentliche Stellen;  
Beweislastumkehr

(1) Öffentliche Stellen im Sinne von § 2 dürfen Men-
schen mit Behinderungen nicht benachteiligen. 

(2) Besondere Benachteiligungsverbote zu Gunsten von 
Menschen mit Behinderungen in anderen Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt.

(3) Wenn ein Mensch mit Behinderung Sachverhalte 
oder Tatsachen beweist, die eine Benachteiligung auf-
grund einer Behinderung vermuten lassen, ist diese Ver-
mutung im Streitfalle von der Gegenseite zu widerlegen.

§ 7

Herstellung von Barrierefreiheit in den  
Bereichen Bau und Verkehr

(1) Bei Neubau- und Umbaumaßnahmen sind bauliche 
und andere Anlagen nach Maßgabe der einschlägigen 
Rechtsvorschriften, insbesondere der Landesbauordnung 
Baden-Württemberg, barrierefrei herzustellen.

(2) Neu zu errichtende öffentliche Straßen sowie öffent-
lich zugängliche Verkehrsanlagen und neu zu beschaf-
fende Beförderungsmittel im öffentlichen Personenver-
kehr sind nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvor-
schriften des Landes barrierefrei zu gestalten. Bei großen 
Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen sollen diese nach 
Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des Lan-
des barrierefrei gestaltet werden.

§ 8

Recht auf Verwendung von Gebärdensprache  
und anderen Kommunikationshilfen

(1) Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige 
Sprache anerkannt.

(2) Lautsprachbegleitende Gebärden sind als Kommuni-
kationsform der deutschen Sprache anerkannt.
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auch dann bedarf, wenn die angegriffene Maßnahme von 
einer obersten Landesbehörde erlassen worden ist.

Abschnitt 4

Interessenvertretung von Menschen  
mit Behinderungen

§ 13

Amt der oder des Beauftragten der Landesregierung  
für die Belange von Menschen mit Behinderungen

(1) Die Landesregierung bestellt im Benehmen mit dem 
Landes-Beirat für die Belange von Menschen mit Behin-
derungen für die Dauer der Wahlperiode des Landtags 
eine Beauftragte oder einen Beauftragten der Landesre-
gierung für die Belange von Menschen mit Behinderun-
gen (Landes-Behindertenbeauftragte oder Landes-Be-
hindertenbeauftragter). Die oder der Landes-Behinder-
tenbeauftragte ist unabhängig, weisungsungebunden und 
ressortübergreifend tätig. 

(2) Der beauftragten Person ist die für die Erfüllung ihrer 
Aufgabe notwendige Personal- und Sachausstattung zur 
Verfügung zu stellen. 

§ 14

Aufgaben und Befugnisse der oder des  
Landes-Behindertenbeauftragten

(1) Die oder der Landes-Behindertenbeauftragte wirkt 
darauf hin, dass die Verpflichtung des Landes, für gleich
wertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne 
Behinderungen zu sorgen, in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens erfüllt wird. Die oder der Landes-
Behindertenbeauftragte setzt sich bei der Wahrnehmung 
dieser Aufgabe dafür ein, dass unterschiedliche Lebens-
bedingungen von Frauen und Männern mit Behinderun-
gen berücksichtigt und Benachteiligungen beseitigt wer-
den.

(2) Die oder der Landes-Behindertenbeauftragte berät 
die Landesregierung in Fragen der Politik für Menschen 
mit Behinderungen und arbeitet mit der Verwaltung zu-
sammen. Zudem sind die oder der Landes-Behinderten-
beauftragte Anlaufstelle für Menschen mit Behinderun-
gen und deren Angehörige (Ombudsfrau beziehungsweise 
Ombudsmann).

(3) Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ist die oder der 
Landes-Behindertenbeauftragte, soweit die spezifischen 
Belange der Menschen mit Behinderungen betroffen sind, 
bei Gesetzgebungs- und Verordnungsvorhaben frühzeitig 
zu beteiligen. 

(4) Öffentliche Stellen im Sinne des § 2 sollen die Lan-
des-Behindertenbeauftragte oder den Landes-Behinder-
tenbeauftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner Auf-

Abschnitt 3

Rechtsbehelfe

§ 11

Prozessstandschaft in verwaltungs-  
und sozialrechtlichen Verfahren

Werden Menschen mit Behinderungen in ihren Rechten 
nach diesem Gesetz verletzt, können an ihrer Stelle und 
mit ihrem schriftlichen Einverständnis Verbände nach  
§ 12 Absatz 1, die nicht selbst am Verfahren beteiligt 
sind, Rechtsschutz beantragen. In diesen Fällen müssen 
alle Verfahrensvoraussetzungen wie bei einem Rechts-
schutzersuchen durch den Menschen mit Behinderungen 
selbst vorliegen.

§ 12

Verbandsklagerecht

(1) Ein nach § 13 Absatz 3 des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung aner-
kannter Verband oder dessen baden-württembergischer 
Landesverband kann, ohne in seinen Rechten verletzt zu 
sein, Klage nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsord-
nung oder des Sozialgerichtsgesetzes auf Feststellung 
eines Verstoßes gegen

1.	das Benachteiligungsverbot nach § 6 Absatz 1,

2.	�die Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit 
bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand und im öffent-
lichen Personenverkehr nach § 7,

3.	�das Recht auf Kommunikation in der Gebärdensprache 
oder mit anderen Kommunikationshilfen nach § 8 Ab-
satz 3,

4.	�die Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit 
bei der Ausgestaltung des Schriftverkehrs nach § 9 so-
wie bei der Gestaltung medialer Angebote nach § 10

durch die in § 2 genannten Behörden erheben. Satz 1 gilt 
nicht, wenn eine Maßnahme aufgrund einer Entschei-
dung in einem verwaltungs- oder sozialgerichtlichen 
Streitverfahren erlassen worden ist.

(2) Eine Klage ist nur zulässig, wenn der Verband durch 
die angegriffene Maßnahme in seinem satzungsgemäßen 
Aufgabenbereich berührt ist. Soweit ein Mensch mit Be-
hinderungen selbst seine Rechte durch eine Gestaltungs- 
oder Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfolgen 
können, kann die Klage nach Absatz 1 nur erhoben wer-
den, wenn der Verband geltend macht, dass es sich bei 
der Maßnahme um einen Fall von allgemeiner Bedeu-
tung handelt. Dies ist insbesondere gegeben, wenn eine 
Vielzahl gleich gelagerter Sachverhalte vorliegt. Für 
Klagen nach Absatz 1 Satz 1 gelten die Vorschriften des 
Achten Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass es eines Vorverfahrens 
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lange der Menschen mit Behinderungen betroffen sind, 
bei Gesetzgebungs- und Verordnungsvorhaben frühzeitig 
zu beteiligen.

(2) Der Landes-Behindertenbeirat setzt sich aus 25 Mit-
gliedern zusammen. Die oder der Landes-Behinderten-
beauftragte hat den Vorsitz und ist stimmberechtigtes 
Mitglied des Landes-Behindertenbeirats. Folgende 14 
weitere stimmberechtigte Mitglieder gehören dem Lan-
des-Behindertenbeirat an:

1.	�zehn Mitglieder auf Vorschlag der Verbände und 
Selbsthilfegruppen der Menschen mit Behinderungen,

2.	�ein Mitglied auf Vorschlag der Landesarbeitsgemein-
schaft der Werkstatträte,

3.	�jeweils ein Mitglied auf Vorschlag der Behindertenbe-
auftragten der Stadt- und Landkreise und der Behin-
dertenbeauftragten kreisangehöriger Gemeinden und 

4.	�ein Mitglied auf Vorschlag der Behinderten- und Re-
habilitationssportverbände. 

Nicht stimmberechtigte Mitglieder des Landes-Behin-
dertenbeirats sind je eine Vertreterin oder ein Vertreter

  1.	des Sozialministeriums,

  2.	�der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bun-
desagentur für Arbeit,

  3.	�der landesunmittelbaren gesetzlichen Krankenkassen,

  4.	�der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württem-
berg,

  5.	des Integrationsamts,

  6.	der kommunalen Landesverbände,

  7.	der Liga der freien Wohlfahrtspflege,

  8.	der Architektenkammer Baden-Württemberg,

  9.	�der kassenärztlichen oder der kassenzahnärztlichen 
Vereinigung und

10.	�die Landesärztin oder der Landesarzt für Menschen 
mit Behinderungen.

(3) Für jedes stimmberechtigte Mitglied ist eine Stellver-
tretung vorzuschlagen.

(4) Bei der Auswahl der Vorschläge nach Absatz 2 Satz 3 
und Absatz 3 ist dafür Sorge zu tragen, dass möglichst 
betroffene Menschen mit Behinderungen berücksichtigt 
werden und Frauen und Männer zu gleichen Anteilen 
vertreten sind. Bei der Auswahl der Vorschläge der Ver-
bände und Selbsthilfegruppen der Menschen mit Behin-
derungen ist zu berücksichtigen, dass Menschen mit un-
terschiedlichen Arten von Behinderungen angemessen 
Berücksichtigung finden. 

(5) Die Mitglieder des Landes-Behindertenbeirats und 
ihre Stellvertretungen werden von der oder dem Landes-
Behindertenbeauftragten für die Dauer einer Wahlperi-
ode des Landtags berufen.

(6) Das Nähere zur Auswahl, Berufung und Abberufung 
der Mitglieder beziehungsweise Stellvertretungen des 

gaben unterstützen. Dies umfasst insbesondere die Ver-
pflichtung zur Auskunftserteilung und Akteneinsicht im 
Rahmen der Bestimmungen zum Schutz personenbezo-
gener Daten.

§ 15

Kommunale Beauftragte für die Belange  
von Menschen mit Behinderungen

(1) In jedem Stadt- und Landkreis ist eine Beauftragte 
oder ein Beauftragter für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen (kommunale Behindertenbeauftragte 
oder kommunaler Behindertenbeauftragter) zu bestellen. 
In den übrigen Gemeinden können kommunale Behinder-
tenbeauftragte bestellt werden. Die kommunalen Behin-
dertenbeauftragten sind unabhängig und weisungsunge-
bunden. 

(2) Das Land fördert die Bestellung von hauptamtlichen 
Behindertenbeauftragten in den Stadt- und Landkreisen.

(3) Die Beauftragten im Sinne von Absatz 1 Satz 1 be
raten die Stadt- und Landkreise in Fragen der Politik für 
Menschen mit Behinderungen und arbeiten mit der Ver-
waltung zusammen. Zudem sind sie Ombudsfrau be
ziehungsweise Ombudsmann. Die Beauftragten der 
Landkreise nehmen neben ihren eigenen Aufgaben die 
Koordination der Beauftragten bei den kreisangehörigen 
Gemeinden wahr.

(4) Die Beauftragten im Sinne von Absatz 1 sind bei al-
len Vorhaben der Gemeinden und Landkreise, soweit die 
spezifischen Belange der Menschen mit Behinderungen 
betroffen sind, frühzeitig zu beteiligen. Über die jewei
lige Stellungnahme informiert die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister den Gemeinderat sowie die Landrätin 
oder der Landrat den Kreistag.

(5) Öffentliche Stellen im Sinne von § 2 sollen die Be-
auftragten im Sinne von Absatz 1 bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben unterstützen. Dies umfasst insbesondere die 
Verpflichtung zur Auskunftserteilung und Akteneinsicht 
im Rahmen der Bestimmungen zum Schutz personenbe-
zogener Daten.

(6) Unbeschadet der Regelung in Absatz 1 können Bei-
räte für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
auf kommunaler Ebene gebildet werden.

§ 16

Landes-Beirat für die Belange von Menschen mit  
Behinderungen; Verordnungsermächtigung

(1) Der Landes-Beirat für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen (Landes-Behindertenbeirat) berät und 
unterstützt die Landes-Behindertenbeauftragte oder den 
Landes-Behindertenbeauftragten bei allen wesentlichen 
Fragen, die die Belange von Menschen mit Behinderun-
gen berühren. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ist der 
Landes-Behindertenbeirat, soweit die spezifischen Be-
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§ 1

Dem vom 1. Juli bis 17. August 2014 unterzeichneten 
Staatsvertrag über die gemeinsame Errichtung einer Ethik-
kommission für Präimplantationsdiagnostik bei der Lan-
desärztekammer Baden-Württemberg wird zugestimmt. 
Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem § 12 
in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt bekannt zu geben.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 17. Dezember 2014

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Dr. Schmid	 Krebs

	 Friedrich	 Gall

	 Bonde	 Bauer

	 Hermann	 Altpeter

	 	 Öney

Staatsvertrag über die gemeinsame  
Errichtung einer Ethikkommission für 

Präimplantationsdiagnostik bei der 
Landesärztekammer Baden-Württemberg

Das Land Baden-Württemberg,
vertreten durch den Ministerpräsidenten,

dieser vertreten durch die Ministerin für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

das Land Hessen,
vertreten durch den Ministerpräsidenten,

dieser vertreten durch den Minister für Soziales 
und Integration,

das Land Rheinland-Pfalz,
vertreten durch die Ministerpräsidentin, 

diese vertreten durch den Minister für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie,

das Saarland,
vertreten durch die Ministerpräsidentin,

diese vertreten durch den Minister für Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie,

Gremiums bestimmt das Sozialministerium durch Rechts-
verordnung.

Abschnitt 5

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 17

Übergangsvorschriften

(1) Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die sons
tigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts haben ihre Inter-
netauftritte und -angebote spätestens bei einer Aktuali-
sierung beziehungsweise Neugestaltung nach den Vorga-
ben des § 10 zu gestalten.

(2) Die Beauftragten in den Stadt- und Landkreisen im 
Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 sind spätestens ein Jahr 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu bestellen.

§ 18

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt das Landes-Behindertengleichstellungsgesetz 
vom 3. Mai 2005 (GBl. S. 327) außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 17. Dezember 2014

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Dr. Schmid	 Krebs

	 Friedrich	 Gall

	 Bonde	 Bauer

	 Hermann	 Altpeter

	 	 Öney

Gesetz zu dem Staatsvertrag  
über die gemeinsame Errichtung einer 

Ethikkommission für Präimplantations
diagnostik bei der Landesärztekammer 

Baden-Württemberg

Vom 17. Dezember 2014

Der Landtag hat am 17. Dezember 2014 das folgende 
Gesetz beschlossen:
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5.	�eine Sachverständige oder ein Sachverständiger der 
Fachrichtung Ethik,

6.	�eine Sachverständige oder ein Sachverständiger der 
Fachrichtung Recht,

7.	�eine Vertreterin oder ein Vertreter einer Organisation, 
die sich in einem der am Staatsvertrag beteiligten Län-
der maßgeblich für die Wahrnehmung der Interessen 
der Patientinnen und Patienten engagiert und

8.	�eine Vertreterin oder ein Vertreter einer Organisation, die 
sich in einem der am Staatsvertrag beteiligten Länder 
maßgeblich für die Wahrnehmung der Interessen der 
Selbsthilfe der Menschen mit Behinderungen engagiert.

§ 4

Benennung und Berufung der Mitglieder

(1) Die Mitglieder und deren Vertreterinnen oder Vertre-
ter werden von den am Staatsvertrag beteiligten Ländern 
– nach Beteiligung der jeweils zuständigen Landesärzte-
kammern – im Einvernehmen benannt und von der Lan-
desärztekammer Baden-Württemberg berufen.

(2) Für jedes Mitglied der Ethikkommission sind zwei 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter zu berufen.

(3) Die Mitglieder der Ethikkommission werden für die 
Dauer von fünf Jahren berufen. Eine einmalige Wieder-
berufung ist möglich. 

(4) Die in die Ethikkommission berufenen Mitglieder so-
wie ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind na-
mentlich in den jeweiligen amtlichen Verkündungsblät-
tern der am Staatsvertrag beteiligten Länder bekannt zu 
machen.

§ 5

Berichtspflicht und Informationsaustausch

(1) Die Ethikkommission berichtet jährlich gegenüber 
dem Sozialministerium Baden-Württemberg über die 
Anzahl der mit Zustimmung versehenen und der abge-
lehnten Anträge in anonymisierter Form. Der Bericht soll 
auch Auskunft darüber geben, welche erblichen Krank-
heiten Gegenstand der Prüfung durch die Ethikkommis-
sion waren. Die am Staatsvertrag beteiligten Länder er-
halten vom Sozialministerium Baden-Württemberg eine 
Ausfertigung des Berichts.

(2) Die am Staatsvertrag beteiligten Länder tauschen 
sich regelmäßig über die Entwicklung der Präimplanta
tionsdiagnostik fachlich aus.

§ 6

Finanzierung der Ethikkommission

Die Finanzierung der Tätigkeit der Ethikkommission er-
folgt ausschließlich über Gebühren. Die Landesärzte-

der Freistaat Sachsen,
vertreten durch den Ministerpräsidenten,

dieser vertreten durch die Staatsministerin für Soziales 
und Verbraucherschutz 

und

der Freistaat Thüringen,
vertreten durch die Ministerpräsidentin,

diese vertreten durch die Ministerin für Soziales, 
Familie und Gesundheit

schließen vorbehaltlich der Zustimmung ihrer verfassungs-
mäßig berufenen Organe nachstehenden Staatsvertrag:

§ 1

Grundlage und Zweck des Staatsvertrags

Die Durchführung der Präimplantationsdiagnostik ist ge
mäß § 3a des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) vom 
13. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2746), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. November 2011 
(BGBl. I S. 2228), an konkrete Voraussetzungen ge-
knüpft. Hierzu gehört die Beteiligung einer Ethikkom-
mission, die vor Durchführung der Maßnahme eine zu-
stimmende Bewertung abgegeben haben muss. Die an 
diesem Staatsvertrag beteiligten Länder errichten auf der 
Grundlage des § 4 Absatz 1 der Präimplantationsdiag
nostikverordnung (PIDV) vom 21. Februar 2013 (BGBl. 
I S. 323) gemeinsam eine Ethikkommission für Präim-
plantationsdiagnostik als unselbständige Einrichtung bei 
der Landesärztekammer Baden-Württemberg.

§ 2

Zuständigkeit der Ethikkommission  
für Präimplantationsdiagnostik

Die Ethikkommission ist zuständig für die Prüfung von 
Anträgen auf Durchführung einer Präimplantationsdiag
nostik nach § 5 Absatz 1 PIDV, soweit die Antragsberech-
tigte beabsichtigt, diese Maßnahme in einem Zentrum 
durchführen zu lassen, das seinen Sitz in einem der am 
Staatsvertrag beteiligten Länder hat und das von diesem 
nach § 3 Absatz 1 PIDV zugelassen worden ist.

§ 3

Zusammensetzung der Ethikkommission

Der Ethikkommission gehören gemäß § 4 Absatz 1 
Satz 3 PIDV acht Mitglieder an: 

1.	eine Humangenetikerin oder ein Humangenetiker, 

2.	�eine Fachärztin oder ein Facharzt für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, 

3.	eine Pädiaterin oder ein Pädiater, 

4.	�eine ärztliche Psychotherapeutin oder ein ärztlicher 
Psychotherapeut, 
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sion mit einer Versicherungssumme von mindestens 
3 Millionen Euro pro Jahr ab. 

(2) Für die die Versicherungssumme übersteigenden 
Schadenersatzforderungen haften die am Staatsvertrag 
beteiligten Länder gesamtschuldnerisch; im Verhältnis 
zueinander haftet jedes Land entsprechend seinem Län-
deranteil des auf die beteiligten Länder umgerechneten 
Königsteiner Schlüssels in seiner jeweils geltenden Fas-
sung. 

§ 10

Beitritt weiterer Länder

(1) Weitere Länder können diesem Staatsvertrag im Ein-
vernehmen mit den bereits am Staatsvertrag beteiligten 
Ländern beitreten. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche 
Erklärung des Beitritts gegenüber dem Land Baden-
Württemberg und – soweit erforderlich – mit Zustim-
mung der gesetzgebenden Körperschaft des beitretenden 
Landes. Über den Eingang der Beitrittserklärung unter-
richtet das Land Baden-Württemberg die übrigen am 
Staatsvertrag beteiligten Länder.

(2) Für das beitretende Land treten die Regelungen die-
ses Staatsvertrags am Tag nach dem Eingang der Bei-
trittserklärung und – soweit erforderlich – der Anzeige 
der Zustimmung seiner gesetzgebenden Körperschaft in 
Kraft.

§ 11

Geltungsdauer und Kündigung

(1) Der Staatsvertrag wird für unbestimmte Zeit ge-
schlossen.

(2) Der Staatsvertrag ist unter Einhaltung einer Frist von 
einem Jahr zum Ende eines Kalenderjahres durch schrift-
liche Erklärung unter Angabe der maßgeblichen Gründe 
gegenüber allen am Staatsvertrag beteiligten Ländern 
kündbar. Die Kündigung eines am Staatsvertrag beteilig-
ten Landes berührt den Fortbestand des Staatsvertrags 
nicht. Dies gilt nicht im Falle einer Kündigung durch das 
Land Baden-Württemberg.

§ 12

Inkrafttreten

Dieser Staatsvertrag tritt in Kraft, sobald die Vertragsur-
kunden der am Staatsvertrag beteiligten Länder beim So-
zialministerium Baden-Württemberg hinterlegt sind.

kammer Baden-Württemberg erlässt auf der Grundlage 
von § 7 Absatz 1 Nummer 6 die notwendigen gebühren-
rechtlichen Bestimmungen für eine kostendeckende Fi-
nanzierung.

§ 7

Satzungen der Landesärztekammer Baden-Württemberg 
und Genehmigung

(1) Die Landesärztekammer Baden-Württemberg erlässt 
für die Tätigkeit der Ethikkommission eine Satzung, in 
der insbesondere zu regeln ist

1.	die Einrichtung einer Geschäftsstelle,

2.	�das Verfahren zur Bestimmung der oder des Vorsitzen-
den, 

3.	die Aufgaben der oder des Vorsitzenden,

4.	eine Verfahrensordnung,

5.	die Entschädigung der Mitglieder,

6.	�die Kosten für die Antragsberechtigten einschließlich 
der im Rahmen der Prüfung anfallenden Auslagen.

(2) Die Satzung wird auf der Grundlage von § 9 Absatz 
3 des Heilberufe-Kammergesetzes Baden-Württemberg 
in der Fassung vom 16. März 1995 (Gesetzblatt BW v. 
17. 05. 1995 S. 314) durch die Aufsichtsbehörde geneh-
migt mit der Maßgabe, zuvor das Benehmen mit den an-
deren am Staatsvertrag beteiligten Ländern herzustellen.

§ 8

Rechtsmittel gegen die Entscheidung  
der Ethikkommission

Gegen ablehnende Entscheidungen der Ethikkommis
sion über Anträge auf Durchführung einer Präimplanta
tionsdiagnostik steht der Antragsberechtigten der Weg zu 
den Verwaltungsgerichten offen. Ein Vorverfahren im 
Sinne von § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung findet 
nicht statt.

§ 9

Haftung

(1) Die Landesärztekammer Baden-Württemberg schließt 
bei einem zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versiche-
rungsunternehmen eine Haftpflichtversicherung zur Vor-
sorge für die Erfüllung von Schadensersatzverpflichtun-
gen für Personen- und Vermögensschäden wegen Amts-
pflichtverletzung durch die Tätigkeit der Ethikkommis
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HERAUSGEBER
Staatsministerium Baden-Württemberg,
Richard-Wagner-Straße 15, 70184 Stuttgart. 

SCHRIFTLEITUNG
Staatsministerium, Amtsrat Alfred Horn
Fernruf (07 11) 21 53-302.

VERTRIEB
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH,
Postfach 10 43 63, 70038 Stuttgart.

DRUCKEREI
Offizin Scheufele in Stuttgart.

BEZUGSBEDINGUNGEN
Laufender Bezug durch den Vertrieb, jährlich 65 Euro. Mehrwertsteuer 
wird nicht erhoben. Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember 
eines jeden Jahres gekündigt werden.

VERKAUF VON EINZELAUSGABEN
Einzelausgaben werden durch die Versandstelle des Gesetzblattes, Staats
anzeiger für Baden-Württemberg GmbH, Postfach 10 43 63, 70038 Stutt-
gart (Breitscheidstraße 69, 70176 Stuttgart), Fernruf (0711) 6 66 01-43, 
Telefax (0711) 66601-34, abgegeben. Der Preis dieser Ausgabe beträgt  
4,80 Euro (einschließlich Porto und Versandkosten). Mehrwertsteuer wird 
nicht erhoben.

Einband- 
decken 2014

Versandstelle 
des Gesetzblattes für 
Baden-Württemberg

Postfach 10 43 63 
70038 Stuttgart 
Telefax 07 11/6 66 01-34

	� Der Verkaufspreis für eine Einbanddecke beträgt 12 EUR einschließlich Porto und 
Verpackung.

	 Ausführung: Ganzleinen mit Goldfolienprägung wie in den Vorjahren.

	� Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung bei telefonischer oder schriftlicher Bestellung 
an die Versandstelle des Gesetzblattes für Baden-Württemberg.

	 Die Auslieferung der Einbanddecken erfolgt voraussichtlich im März 2015.

	� Das Sachregister nebst zeitlicher Übersicht zum Jahrgang 2014 wird den Beziehern im 
März 2015 kostenlos zugesandt.


